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für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeshundegesetz - LHundG NRW) 

Vom 18. Dezember 2002 
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Hundegesetz 
für das Land Xordrhein-,Vestfalen 

(Landeshundegesetz - LHundG XRW) 

lnhalts,·erzeichnis 
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In-Kraft-Treten. Außer-Kraft-Treten 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es. die durch Hunde und den 
unsachgemäßen Lmgang des Menschen mit Hunden 
entstehenden Gefahren abzm\·chren und möglichen Ge
fahren Yorsorgend entgegenzmürken. 

§2 
Allgemeine Pflichten 

(1) Hunde sind so zu halten. zu führen und zu beauf
sichtigen. dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder 
Gesundheit \"On Menschen oder Tieren ausgeht. 

(2) Hunde sind an einer zur Vermeidung \·on Gefahren 
geeigneten Leine zu führen 

1. in Fußgängerzonen. Haupteinkaufsbereichen und an
deren innerörtlichen Bereichen. Straßen und Plätzen 
mit ,·ergleichbarem Publikums\·erkehr. 

2. in der Allgemeinheit zugänglichen. umfriedeten Park-. 
Garten- und Grünanlagen einschließlich Kinderspiel
plätzen mit Ausnahme besonders ausgewiesener Hun
deauslaufbereiche, 

3. bei öffentlichen Versammlungen. Aufzügen. Volksfes
ten und sonstigen Veranstaltungen mit :.\Ienschenan
sammlungen. 

4. in öffentlichen Gebäuden. Schulen und Kindergärten. 

(3) Es ist ,-erboten. Hunde mit dem Ziel einer gesteiger
ten Aggressivität zu züchten. zu kreuzen oder auszubil
den. Dies gilt nicht für Inhaber einer Erlaubnis nach 
§ 34 a der Gewerbeordnung im Rahmen eines zugelasse
nen Be,,;achungsgewerbes. 

§ 3 
Gefährlidw Hunde 

( 1) Gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes sind 
Hunde. den•n Gefahriichkeit nach Absatz 2 Yermutet 
\\·ird ocl<'r nach 1-\.bsatz :1 im Einzelfall festgestellt worden 
ist. 

(:2) Gdährliche Hunde sind Hunde der Rassen Pittbdl 
Terrier. American StaffordshirP Terrier. Staffordshire 
Bullterrier und Bullterrier und deren Kreuzungen unter
einander so,\·ie deren Kreuzungen mit anderen Hunden. 
Kreuzungen nach Satz l sind Hunde. bei denen der 
Phänotyp einer der dort genannten Rassen deutlich 
hen·ortritt. In b.\Til"Plsfällen hat die Halterin oder der 
Halter nachzu\,·eisen. dass eine Kr0uz1mg nach Satz 1 
nicht \·orliegt. 

(3) Im Einzelfall gefährliche Hund\' sind 

1. Hunde. die entgegen ~ 2 Abs. 3 mit dem Ziel einer 
gestpigerwn Aggress,,ität ausgebildet. gezüchtet oder 
gekreuzt \,·orden sind. 

:Z. Hunde. mit denen eine Ausbildung zum Nachteil des 
:.\IenschPn. zum Schutzhund oder auf Zi,·ilo.chärte 
begonnen oder abgeschlossen worden ist. 

:l. Hu:1ek. diP einPn '.\lenschen gebissEn haben. sofern dies 
nicht zur Verteidigung anlässlich einer strafbaren 
Handlung geschah. 

4. Hunde. die einen .'.\Ienschen in Gefahr drohender \Veise 
angesprungen haben. 

5. Hunde. die einen anderen Hund durch Biss verletzt 
haben. ohne selbst angegriffen worcien zu sein. oder clif, 
emen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artübli
cher Cnten\-erfungsgestik gebissen haben. 

fi. Hunde. die gezeigt haben. dass sif~ unkontrolliert \Vild. 
\'ieh. Katzen oder andere Tiere hetzen. beißen oder 
reißen. 

Die Feststellung der Gefährlichkeit nach Satz 1 erfolgt 
durch die zuständige Behörde nach Begutachtung durch 
den amtlichen Tierarzt. . -

§ -1 
Erlaubnis 

( 1) Wer einen gefährlichen Hund hält oder halten ,Yill. 
bedarf der Erlaubnis dn zuständigen Behörde. Die 
Erlaubnis ,,-ird nur erteilt. \\·enn die den Antrag stellende 
Person 

1. das achtzehnte Lebensjahr Yollendet hat. 

•) die erforde:·liche Sachkunde(§ 6) und Zm·erlässigkPit 
(~ 7) besitzt. 

3. in der Lage ist. den Hund sicher an der Leine zu halten 
und zu führen(§ .:i Abs. 4 Satz 1). 

4. sicht>rstPllt. dass die der Ausbildung, dem Abt·ichten 
oder dem Halten dienenden Räumlichkeiten. Einrich
tungen und Freianlager.. eine a:.isbruehsichere und 
verhaltensgerechte l'nterbringung ermöglichen. 

:>. den Abschluss einer besonderen Haftpflichh·ersiche
rung (§ 5 Abs. 5) und 

6. die fälschungssichere Kennzeichnung des Hundes (Ab
satz 7) nachweist. 

(2) Die Erlaubnis zum Halten eines gefährlichen Hun
des im Sinne des § 3 Abs. 2 oder des § 3 Abs. 3 Xrn. 1 und 
2 wird nur erteilt. wenn ein besonderes privates Interesse 
nachge·wiesen wird oder ein öffentliches Interesse an der 
weiteren Haltung besteht. Ein besonderes privates Inte
resse kann vorliegen. ·wenn die Haltung des gefährlichen 
Hundes zur Bewachung eines gefährdeten Besitztums der 
Halterin oder des Halters unerlässlich ist. 

(3) Soweit es zur Prüfung der Voraussetzung nach 
Absatz 1 Xummer 4 erforderlich ist. hat die den Antrag 
stellende Person den Bediensteten der zuständigen Be
hörde oder dem amtlichen Tierarzt den Zutritt zu dem 
befriedeten Besitztum. in dem der gefährliche Hund 
gehalten \drd oder gehalten werden soll. zu ermöglichen 
und die erforderlichen Feststellungen zu dulden. 



f-t) Die Erlaubnis kann befristet crteiit und mit Bedin
gungen und Auflagen Yerbunclen werden: sie soll unter 
dem Vorbehalt des \Viderrufs l'rteilt \H'nlen. Auflagen 
können auch nachträglich aufgc·nomrnen. geündert oder 
ergänzt \,·erden. 

(:i) Die Erlaubnis gilt im gt'samtPn LanclesgehiPt. Im 
Falle des Wechsels des Haltungsortes (Haupt\1·olrnsitz der 
Halterin oder des Halters) ist die für den neuen Haltungs
ort zuständigP Behörde zur Rücknahme oder zum \Videt'-
ruf der Erlaubnis und zu :\Iaßnahmen nacb Absatz -+ 
Satz 2 befugt. 

(6) Beim Führen \·on gefährlichen HundPn außerhalb 
c'es befriedeten Besitztums hat die den Hund führende 
Person die Erlaubnis oder eine Kopie mit sich zu führen 
und den zur Kontrolle befugten Dienstkr(iJten auf VE·r
Lmgen auszuhändigen. 

(7! Die fälschnngssichere Kennzeichnung des Hundes 
nach Absatz 1 ;"\Jumm0r f:i 0rfo]gt mit einer elektronisch 
lesbaren :\Iarkc (:\Iikrochip). auf d0r eine nichtsprc
chendc :\"m~mer gespeichert ist. Die zuständige Behörde 
darf die gespeicherte :\"ummer im Hahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Ge,;etz zur Ft-'ststC'llung der 
Person des Halters oder der Halterin des Hundes nutzen. 
Die zuständige Behörde hat die gespeicherte :\"rnnmcr der 
für die ZPntrale Erfassung nach diPsem Cese1z registrier
ter Hunde zuständigen Behörde zu übermitteln. 

§ 5 
Pflichten 

(1) Innerhalb eines befriedHen Besitztum, sind gcfahr
liche Hunde so zu halten. dass sie dieses gegen den ·willen 
der Halterin oder des Halters nicht YcrlasseE können. 

(2) Außerhalb eines befriedeten BPsitztums sowie in 
Fluren. Aufzügen. Treppenhäusern und auf Zm•,egen \·on 
l\Iehrfamilienhäusern sind gefährliche J-lundt0 an einer 
Z'..l.r Vt,rmeidung \'011 Gefahren geeigneten Leine zu 
führen. Dies gilt nicht innerhalb besonders ausgc\Yiese
ner HundeauslaufbereichP. GefahrlichPn Hunden ist ein 
das Beißen \·erhindernder :'\Iaulirnrb od('r eine in dr·r 
\Virkung gleichstehende Vorrichtung anzalegen. Satz 3 
gilt nicht für Hunde bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensmonats. 

(:-l) Die zuständige Behörde kann für gefährliche Hunde 
im Sinne des§ 3 Abs. 2 auf Antrag eint' Befn·iung 1011 der 
Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 1 und Satz 3 erteilen. 
wenn die Halterin oder der Halter nachweist. dass eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht zu befürchten 
ist. Für die in § 11 Abs. 6 und § 2 Abs. 2 genannten 
Bereiche kann eine Befreiung \"Cm dn ,\nleinpflicht nicht 
erteilt \\·erden. Der Nachweis ist durch eine \'erhaltens
prüfung bei einer für den Vollzug des Tierschutzgesetzes 
zuständigen Behörde zu erbringen. § -1 Abs. !. j und 6 
gelten entsprechend. 

(-1) Die Halterin oder der Halter muss in der Lage sein. 
cli..>n gefährlichen Hund sicher an der Leine zu halten und 
zu führen. Eine andere Aufsichtsperson darf außerhalb 
dPs befriedeten Besitztums einen gefährlichen Hund nur 
führen, wenn sie die Voraussetzungen nach § -1 Abs. 1 
S'ltz 2 Nr. 2 erfüllt. das achtzehnte Lebensjahr n1llendet 
hat und in der Lage ist. den gefährlichen Hund sicher zu 
halten und zu führen. Die Halterin. der Halter oder eine 
Aufsichtsperson darf einen gefährlichen Hund außerhalb 
des befriedeten Besitztums keiner Person überlassen. die 
die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht erfüllt. Das 
gleichzeitige Führen yon mehreren gefährlichen Hunden 
durch eine Person ist unzulässig. 

(5) Die Halterin oder der Halter eines gefährlichen 
Hundes ist verpflichtet. eine HaftpflichtYersieherung zur 
Deckung der durch den Hund verursachten Personen
und Sachschäden mit einer :VIindestversicherungssumme 
in Höhe Yon fünfhunderttausend Euro für Personenschä
den und in Höhe Yon zweihundertfünfzigtausend Euro 
fr_r sonstige Schäden abzuschließen und aufrechtzuerhal
ten. 

(6) Die Abgabe oder Veräußerung eines gefährlichen 
Hundes darf nur an Personen erfolgen. die irn Besitz einer 
Erlaubnis nach § 4 sind. Satz 1 gilt nicht für die Abgabe 

657 

durch ein Tierheim 1m Hahnwn eines befristeten Pflege
vertrages zur Anbahnung der Vernlittlung eines gefährli
chen 1-li'ndes. \Yenn dies der zuständigen Behörde zm·or 
angezeigt ,1:inl und das Pflege\·erhäl tnis einen Zeitraum 
\On St'chs :\Ionatf'n nicht übPrschrPitet. § 12 ".\bs. 1 g;lt 
entsprechend. 

§ 6 

Sachkunde 

(1) Die erforderliche Sachkunde(§-+ Ahs. l Satz 2 Xi-. 2) 
besitzt. \\'l'l" über die Kenntnisse und Fähigkeiten 1·erfügt. 
einen gefährlichen Hund so zu halten und zu führen. dass 
Yon diesem keine Gefcihr für Leben oder Gesundheit \'Oll 

:\Icnsclwn oclt'r TiPren ausg<'ht. 

(2) Der :\"achweis der Sachkunde ist durch eine Sach
kunclebE.·sclwinigung des amtlichen Tierarztes zu erbrin
gen. 

(:1) ,\ls sachkundig nach ~.\bsatz 1 gelten 

a) Tienirztinnen und TiPrärzte sm\·ie Inhaber einer Be
rul\erlaulmis nach§ 11 der Bundes-Tierärzteordnung. 

bl Inhaber einl's Jagdscheines ocier Personen. die die 
.Jägt>rprüfung mit Erfolg abgelegt habPn. 

c) Pcrsorn'n. die eine Erlaubnis nach § 11 Abs. l :\"r. :1 
Buchstabe a oder b des Tierschutzgesetzes zur Zucht 
oder Haltung Yon Hunden oder zum Handel mit 
HumlPn besitzen. 

d) Polizeihundeführerinnen ~md Polizeihunckführer. 

e; PPI"sonPn. die aufgrund einer Anerkennung nach ~ 10 
,\bs. :1 bcrcd1t igt sind. S,1chkundebescheinigungen zu 
t~rteilen. 

§7 
ZuYerlässigkeit 

( 1) Die erforde!·liche Zm·erläs:oigkeit ((i -1 Abs. 1 Satz 2 
:\"r :2) besitzc'n in de1· HPgel Persn11en nicht. die insbeson
dere \1·egcn 

l. \·orsätzlichcn Angriffs auf das Leben oder die Gesund
heit. \·erge\\·altigung. Z,1hälterei. Land- oder Haus
friedensbruchs. \Viderstandes gegen die Staatsge\\·ail. 
einer gemeingefährlichen Straftat oder einer Straftat 
gegen das Eigentum odt>r das Yermögen. 

2. einer Straftat des unerlaubten Umgangs mit gefährli
chen Hunden (j 1-t3 StGBL 

:C:. einer im Zustand der Trunkenheit begangenen Straf
tat. 

-+. einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz. das Waffen
gesetz. das Gesetz über die Kontrolle Yon Kriegs,,,af
fen. das Sprengstoffgesetz oder das Bundesjagdgesetz 
rechtskräftig \·erurteilt \\·orden sind. wenn seit dem 
Eintritt d"r Rechtskraft der letzten \'erurteilung fünf 
Jahre noch nicht \·erstrichen sind. In die Frist wird die 
Zeit nicht eingert>chnet. in ,1·elcher die Person auf 
behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt 
worden ist. 

(2) Die erforderliche Zuyerlässigkeit besitzen ferner in 
dPr Hl'gel Personen nicht. die insbesondere 

1. gegen Vorschriften des Tierschutzgesetzes. des Hunde
,,erbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetzes. 
des Waffengesetzes. des Gesetzes über die Kontrolle 
ron Kriegswaffen. des Sprengstoffgesetzes oder des 
Bundesjagdgesetzes Yerstoßen haben. 

2. wiederholt oder sch,Yen,.·iegend gegen Vorschriften 
dieses Gesetzes ,·erstoßen haben. 

3. auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung Betreute nach 
§ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind oder 

{. trunksüchtig oder rauschmittelsüchtig sind. 

(3) Zum Nach\Yeis der Zm·erlässigkeit hat die Halterin 
oder der Halter eines gefährlichen Hundes ein Führungs
zeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes zu beantragen. l.:nberührt 
bleibt die Befugnis der zuständigen Behörde, die nach 
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dem Bundeszentralregistergesetz zuständige Hegisterbe
hörde um Erteilung eines Führungszeugnisses aueh der 
Belegart R zu ersuchen. In den Fällen des Absatzes 2 
Kummer 3 und-! kann \'Oll der Halterin oder dem Halter 
die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen Gutachtens 
yerlangt \\·erden. 

§8 
Anzeige- und l\Iitteilungspfliehten 

(]) Haltung. En\·erb. Abgabe Pines gpfährlichen Hundes 
und die Eigentumsaufgabe hat die Haltenn oder der 
Halter der zuständigen Behörde anzuzeigen. ebenso den 
Lmzug innerhalb des Haltungsortes und den \Vegzug an 
einen anderen Haltungsort sm\·ie das Abhandenkommen 
und den Tod des Hundes. Im Falle des Wechsels des 
Haltungsortes besteht die Anzeigepflicht auch gegenüber 
der für den neuen Haltungsort zuständigen Behörde. Bei 
einem \Vechsel in der Person der Halterin oder des 
Halters sind ::'\ame und Anschrift der neuen Halterin oder 
des neuen Halters anzuzeigen. 

(2) Wer einen gefährlichen Hund \·eräußert oder abgibt. 
hat der Erwerberin oder dem EnYcrber mitzuteilen. dass 
es sich um einen solchen Hund handelt. 

(3) Bei einem Wechsel des HaltungsortPs unterrichtet 
die bisher zuständige BehördP die n·unmehr zuständige 
Behörde über Feststellungen nach § 3 Abs. :3 sowie die 
Erteilung von Erlaubnissen und Befreiungen. 

(-!) Die für die Erhebung der Hundesteuer zuständige 
Stelle der Gemeinde kann der zuständigen Behörde 
gemäß§ 13 die für den Vollzug dieses Gesetzes erforderli
chen :'\amen und Anschriften der Halterinnen und Halter 
\·on Hunden übermitteln. 

§ 9 

Zucht-, Kreuzungs- und HandelsYerbot. 
Unfruchtbarmachung 

Zucht, Kreuzung und Handel mit gefährlichen Hunden 
im Sinne des (i 3 Abs. 3 sind \·erboten. Die Halterin oder 
der Halter ein~s gefährlichen Hundes im Sinne des § 3 hat 
sicherzustellen. dass eine Vc>rpaarung des Hundes mit 
anderen Hunden nicht erfolgt. Die zuständige Behörde 
kann die Cnfruchtbarmachung l'ines gefährlichen Hun
des im Sinne des § 3 anordneri. \\·enn gegen Satz 1 oder 
Satz 2 \·erstoßen \Yird. 

§ 10 
Hunde bestimmter Rassen 

(1) Für den Cmgang mit Hunden der Rassen .--\lano. 
American Bulldog. Bullmastiff. :\1astiff. :\Iastino Espanol. 
J\1astino K apoletano. Fila Brasileiro. Dogo Argentino. 
Rottweiler und Tosa Inu smYie deren Kreuzungen unter
einander smde mit anderen Hunden gelten § -! mit 
Ausnahme \'Oll Absatz 2 und die §§ :i bis 8 entsprechend. 
soweit in Absatz 2 und :3 nichts Ab\\·eichendes bestimmt 
ist. 

(2) Abweichend Yon § 5 Abs. 3 Satz ;3 kann die 
\'c>rhaltensprüfung auch \·on eine,· oder einem anerkann
ten Sach\·erständigen oder einer anet·kannten sachn-'r
ständigen Stelle durchgeführt werden. 

(3) Abweichend von § 6 Abs. 2 kann die Sachkundebe
scheinigung auch yon einer oder einem anerkannten 
Sachverständigen oder einer anerkannten sachverständi
gen Stelle erteilt werden. 

§ 11 
Große Hunde 

(1) Die Haltung eines Hundes. der ausge\\·achsen eine 
\Viderristhöhe von mindestens -!0 cm oder ein Gewicht 
\·on mindestens 20 kg erreicht (großer Hund). ist der 
zuständigen Behörde von der Halterin oder Yom Halter 
anzuzeigen. 

(2) Große Hunde dürfen nur gehalten werden. wenn die 
Halterin oder der Halter die erforderliche Sachkunde und 
zu,;erlässigkeit besitzt. den Hund fälschungssicher mit 
einem Mikrochip gekennzeichnet und für den Hund eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat und dies ge-

genüher de1:_zustandigen Behörde nac h\\·eist. Die s\rt und 
\Veise der Cberprüfung der ZuYerlässigkeit obliegt der 
zuständigen Behörde. §-± ~--\bs. 7. § .5 Abs. :i und§ 6 Abs 3 
geltc>n entsprechend. 

(:,) Der Nachweis der Sachkunde kann auch durch die 
Sachkundebescheinigung einer oder eines anerkannten 
Sacln·erstündigen. einer anerkannten sach\·erständigen 
Stelle oder nm durch die Tierärztekammern benannten 
Tierärztinnen und Tierärzten erteilt 1n!rden. 

(-±) Als sachkundig zum Halten \·on Hunden gelten auch 
Personen. die ,·or In-Kraft-Tn°ten d:eses Gesetzes mehr 
als drei Jahre großp Hunde gehalten haben. sofern es 
dabei zu keinei1 tierschutz- oder ordnungsbehördlich 
erfassten Vorkommnissen gekommen ist. und diP dies der 
zuständiw·n Behörde schriftlich \·ersichert haben. 

(5) Die zuständige Behörde kann die> Beantragung eines 
Führungszeugnisses zum :\'achweis der Zuverlässigkeit 
anordnen. \\·enn "-\nhaltspunkte ,·orliegen, eile Zweifel an 
der Zuverlässigkeit der Halterin oder des Halters begrün
den. 

(6) Große Hunde sind außerhalb eines befriedeten 
Besitztums innerhalb im Zusammenhang bebauter Orts
teile auf öffentlichen Straßen. V•:egen und Plätzen ange
leint zu fühn•n. § ;; Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 12 
Anordnungsbefugnisse 

(l) Die zuständige Behörde kann die notwendigen 
Anordnungen treffen. um <:ine im Einzelfall bestehende 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit. insbesondere Ver
stöße gegen Vorschriften dieses Gesetzes, abzm\ ehren. 

(2) Das Halten eines gefährlichen Hundes oder eines 
Hundes im Sinne des § 10 Abs. 1 soll untersagt werden. 
\\·enn ein sch\\·e1wiegender Verstoß oder wil'Clerholte 
Verstöße gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes getroffener Anordnungen \·orlie
gen. die Erlaubnis\·oraussetzungen nicht erfüllt sind, eine 
Prforclerliehe Erlaubnis nicht innerhalb einer behördlich 
bestimrntPn Frist beantragt oder eine Erlaubnis versagt 
\\·urcle. Das Hallen eines großen Hundes im Sinne des§ 11 
Abs. l kann untersagt \\·erden. ,Yenn ein schwerwiegender 
Verstoß oder \Yiederholte Verstöße gegen Vorschriften 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes getroffe
ner Anordnungen Yorliegen, die Haltungs\·oraussetzun
gen nach § 11 Abs. 2 nicht erfüllt sind oder die Haltungs
\·oraussetzungen nicht innerhalb einer behördlich be
stimmten Frist der zuständigen Behörde nachge\Üesen 
\\·urdPn. :\Iit der l.~ntersagung kann die l.~ntersagung 
einer künftigen Haltung gefährlicher Hunde. Yon Hunden 
im Sinne des § 10 Abs. l und § 11 Abs. 1 n~rbunden 
werden. Im Falle der l.. ntersagung kann angeordnet 
\\'erden. dass der Hund der Halterin oder dem Halter 
entzogPn \1·ird und an eine geeignete Person oder Stelle 
abzugeben ist. 

(3) :\Iit Zustimmung des amtlichen Tierarztes kann die 
Einschläferung eines zur Ab\Yehr gegenwärtiger Gefah
ren für Leben oder Gesundheit sichergestellten Hundes 
angeordnet ,\·erden. wenn im Falle seiner Verwertung im 
Sinne des § -!5 Abs. 1 des Polizeigesetzes die Gründe. die 
zu seiner Sicherstellung berechtigten, fortbestehen oder 
erneut entstünden. oder wenn die Venvertung aus ande
ren Gründen nicht möglich ist. 

§ 13 
Zuständige Behörden 

Zuständige Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind die 
örtlichen Ordnungsbehörden. in deren Bezirk der Hund 
gehalten \\·ird (Haltungsort). Die ihnen nach diesem 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben nehmen die Gemeinden 
als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. 

§ 14 
Anerkennung 

von Entscheidungen und Bescheinigungen 
anderer Länder 

Erlaubnisse. Befreiungen und Sachkundebescheini
gungen. die Yon zuständigen Stellen anderer Länder 
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erteilt ,,·urden, sollen von der zuständigen Behörde 
anerkannt werden, wenn sie den in diesem Gesetz und auf 
Grund dieses Gesetzes gestellten Anforderungen im We
sentlichen entsprechen. 

§ 15 
Geltung 

des Ordnungsbehördengesetzes und 
kommunaler Vorschriften 

(1) Soweit dieses Gesetz oder nach diesem Gesetz 
erlassene ordnungsbehördliche Verordnungen nicht Ab
weichendes bestimmen, gelten die Vorschriften des Ord
nungsbehördengesetzes. 

(2) Regelungen in ordnungsbehörcllichen Verordnungen 
der örtlichen Ordnungsbehörden mit Bezug auf Hunde 
bleiben unberührt oder können darin neu aufgenommen 
,verden. smveit diese Vorschriften zu diesem Gesetz oder 
zu den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnun
gen nicht in Widerspruch stehen. 

§ 16 
Ordnungsbehördliche Verordnungen 

(1) Die erforderlichen ordnungsbehördlichen Verord
r..ungen zur Ausführung dieses Gesetzes erlässt das für 
das Veterinärwesen zuständige ::.VIinisterium. Durch ord
nungsbehördliche Verordnung können Bestimmungen 
getroffen ,verden über 

1. die Inhalte und das Verfahren der Verhaltensprüfung 
nach § 5 Abs. 3 Satz 3. 

2. die Anforderungen an die Sachkunde der Personen. die 
einen gefährlichen Hund. einen Hund im Sinne des § 10 
Abs. 1 oder im Sinne des § 11 Abs. 1 halten wollen 
sowie über das Verfahren der Sachkundeprüfung. 

3. die Voraussetzungen, das Verfahren und die Zustän
digkeit für die Anerkennung der Sachverständigen 
und sachverständigen Stellen, die zur Erteilung einer 
Sachkundebescheinigung nach § 10 Abs. 3 und § 11 
Abs. 3 und die Durchführung einer Verhaltensprüfung 
nach § 10 Abs. 2 berechtigt, 

4. die Anforderungen an Inhalte und Verfahren einer 
Sachkundeprüfung durch Sachverständige und sach
verständige Stellen im Sinne von § 10 Abs. 3 und § 11 
Abs. 3 und einer Verhaltensprüfung nach§ 10 Abs. 2. 

5. die für die zentrale Erfassung nach diesem Gesetz 
registrierter Hunde zuständigen Behörde sowie das 
Verfahren der Datenübermittlung. 

§ 26 Abs. 3 des Ordnungsbehördengesetzes gilt entspre
chend. 

(2) Das für das Veterinärwesen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch ordnungsbehördliche Verord
n-..ing über die in § 3 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 genannten 
Rassen hinaus weitere Rassen zu bestimmen. deren 
Haltung, Erziehung und Beaufsichtigung besondere An
forderungen zur Vermeidung von Gefahren für Menschen 
und Tiere erfordert. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 17 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme von § 2 Abs. 1 nicht 
für Diensthunde von Behörden, Hunde des Rettungs
dienstes oder des Katastrophenschutzes und Blinden
ft.hrhunde. Für Behindertenbegleithunde. Herdenge
brauchshunde und brauchbare Jagdhunde gelten die 
nach dem Gesetz bestimmten Anleinpflichten im Rahmen 
ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes nicht. 

§ 18 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
können eingeschränkt werden 

1. das Grundrecht der freien Berufsausübung (Artikel 12 
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes). 

2. das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes), 

3. das Grundrecht auf Eigentum (Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 
des Grundgesetzes). 

§ 19 
Strafvorschrift 

(1) :;.\-'lit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft. wer 

1. Hunde auf ::.VIenschen oder Tiere hetzt, 

2. entgegen § 2 Abs. 3 einen Hund mit dem Ziel einer 
gesteigerten Aggressivität ausbildet. 

(2) In der Entscheidung kann angeordnet werden, dass 
der Hund. auf den sich die Straftat bezieht. eingezogen 
wird. § 74 a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden. 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt. \.\er vorsätzlich oder fahr
lässig entgegen 

1. § 2 Abs. 1 einen Hund nicht so hält. führt oder 
beaufsichtigt. dass von diesem keine Gefahr für 
Menschen oder Tiere ausgeht. 

2. § 2 Abs. 2 Hunde nicht an der Leine führt, 

3. § 4 Abs. 3 den Zutritt zu dem befriedeten Besitztum 
nicht gestattet oder Feststellungen nicht duldet, 

4. § 5 Abs. 1 gefährliche Hunde oder Hunde im Sinne des 
§ 10 Abs. 1 nicht so hält. dass diese ein befriedetes 
Besitztum nicht gegen den Willen der Halterin oder 
des Halters verlassen können. 

5. § 5 Abs. 2 Satz 1 gefährliche Hunde oder Hunde im 
Sinne des § 10 Abs. 1 nicht angeleint oder nicht an 
einer geeigneten Leine führt. 

6. § 5 Abs. 2 Satz 3 gefährlichen Hunden oder Hunden 
im Sinne des § 10 Abs. 1 keinen Maulkorb oder eine in 
der Wirkung vergleichbare Vorrichtung anlegt, 

,. § 5 Abs. 4 Satz 1 als Halterin oder Halter nicht in der 
Lage ist. einen gefährlichen Hund sicher an der Leine 
zu halten oder zu führen, 

8. § 5 Abs. 4 Satz 2 als Aufsichtsperson einen gefährli
chen Hund oder Hund im Sinne des § 10 Abs. 1 führt, 
ohne die Voraussetzungen dafür zu erfüllen, 

9. § 5 Abs. 4 Satz 3 einen gefährlichen Hund einer Person 
überlässt. die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 4 
Satz 2 nicht erfüllt, 

10. § 5 Abs. 4 Satz 4 gleichzeitig mehrere gefährliche 
Hunde führt. 

11. § 5 Abs. 5 einen gefährlichen Hund oder einen Hund 
im Sinne des § 10 Abs. 1 hält, obwohl der für die 
Haltung des gefährlichen Hundes erforderliche Haft
pflichtversicherungsvertrag nicht oder nicht mehr 
besteht. 

19 § 5 Abs. 6 einen gefährlichen Hund oder einen Hund 
nach § 10 Abs. 1 an Personen 2bgibt, die nicht über die 
erforderliche Erlaubnis verfügen, 

13. § 8 Abs. 1 oder 2 Anzeige- oder ::.Vlitteilungspflichten 
nicht erfüllt. 

14. entgegen § 9 Satz 2 nicht sicherstellt, dass eine 
Verpaarung seines gefährlichen Hundes nicht erfolgt, 

15. § 10 Abs. 1 die danach maßgeblichen Anforderungen 
des § 5 Abs. 4 nicht beachtet, 

16. § 11 Abs. 1 die Haltung von Hunden im Sinne dieser 
Vorschrift nicht anzeigt. 

17. § 11 Abs. 2 Satz 1 einen Hund hält, ohne der 
zuständigen Behörde die dort genannten Haltungs
voraussetzungen nachgewiesen zu haben, 

18. § 11 Abs. 6 einen großen Hund unangeleint führt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung zur Unfrucht
barmachung nach § 9 Satz 3 oder einer Anordnung nach 
§ 12 zuwider handelt oder diese nicht befolgt. 
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(3) Ordnungs\üdrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können 
mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet \Yerden. 

(-1) Hunde. auf die sich eine Ordnungs\üdrigkeit nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 bezieht. konnen unter den 
Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 ::-(r. 2 des Gesetzes über 
Ordnungs\Yidrigkei ten eingezogen \\-erden. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 _-\bs. 1 Kr. 1 
des Gesetzes über Ordnungs\,-idrigkeiten ist die zustän
dige Behörde im Sinne des § 13 dieses Gesetzes. 

§ 21 
-Cbergangsvorschrif ten 

(1) Eine wirksame ordnungsbehördliclw Erlaubnis 
nach § -1 Abs. 1 der Landeshunde\·erordnung (LHV ":\JR\VJ 
Yom 30. Juni 2000 (GV. ::'\R\V. S. 518 bJ gilt als Erlaubnis 
nach § -1 Abs. 1 fort. 

(2) Eine wirksame ordnungsbehördliche Entscheidung 
nach § 6 Abs. -1 LHV ::-(R\V zur Befreiung rnn der 
Maulkorbpflicht gilt als Befreiung nach§ 5 ..,.\bs. 3 Satz 1 
fort. § 5 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührl. 

(3) Eine Anzeige nach § 1 Abs. 2 LH\' XR\V gilt als 
Anzeige nach § 11 Abs. 1 fort. Im Zusammenhang mit dem 
Vollzug der LHV KR\V erbrachte ~ach\,-e1se über die 
Kennzeichnung des Hundes. zur Sachkunde und Zln-er
lässigkeit so\\-ie über das Vorliegen einer Haftpflichtwr
sicherung für den Hund sjnd beim Vollzug dieses Geset
zes ,-an den zuständigen Behörden anzuerkennen. 

(-1) § -1 Abs. 2 dieses Gesetzes gilt nicht für Personen. die 
bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes einen gefährlichen 
Hund im Sinne des§ 3 halten. sofern nicht n:.1t Bezug auf 
diesen Hund die Vorschrift des ß -1 Abs. 3 der LHV ::'\R\V 
gegolten hat. ~ 

§ 22 
-Cberprüfung 

der Auswirkungen des Gesetzes 

Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem 
Erfahrungszeitraum Yon fünf Jahren durch die Landesre
gierung unter ::VIit\,-irkung der kommunalen Spitzem·er
bände und \Witerer Sach\·erständiger überprüft. Die 
Landesregierung unterrichtet den zuständigen Ausschuss 
des Landtages danach über das Ergebnis der Cberprü
fung. 

§ 23 
In-Kraft-Treten, 

Außer-Kraft-Treten 

(l) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landeshundewrordnung 
(LHV XRW) Yom 30. Juni 2000 (GV. XR\V. S. 518b) außer 
Kraft. 

(2) Abweichend Yon Absatz 1 tritt der § -l für Hunde der 
Rassen Alano und American Bulldog so\,-ie deren Kreu
zungen untereinander und mit Hunden anderer Rassen 
oder l\Tischlingen sechs :i\Ionate nach dem in Absatz 1 
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt in Kraft. 

Düsseldorf. den 18. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
Kordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der ::.\Iinisterpräsident 

Peer Steinbrück 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

Der Justizminister 

Wolfgang Gerhards 

Die l\Iinisterin 
für Gmwelt und Xattn-schutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

~ G\". SRW. 2002 S. 655. 

Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2003 

(Haushaltsgesetz 2003) 
und 

Gesetz zur Änderung 
der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen 

in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen 
(Beihilfem·erordnung - BVO) 

Vom 18. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit ,·erkündet \\-ird: 

Artikel I 

Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjah1· 2003 

(Haushaltsgesetz 2003) 

§ 1 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts
plan des Landes Xordrhein-\Vestfalen für das Haushalts
jahr 2003 \,-ird in Einnahme und Ausgabe auf 
--:l:,.819.363:;-oo EUR festgestellt. 

(1) Das Finanzministerium \Yird ermächtigt. zur Dek
kung der Ausgaben des Haushaltsplans 2003 Kreditmittel 
bis zum Höchstbetrag \'On 3.927.260.000 ECR aufztmeh
men. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der 
KassenlagP. den jeweiligen Ka pi talmarktYerhäl tnissen 
und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu be
stimmen. Zur Deckung ,-an Haushaltsausgaben dienen 
auch Einnahmen aus Kreditrahmenverträgen m.it einer 
La1_1fzeit Yon einem Jahr und länger. 

(2) Dem Kreditrahmen nach Absatz 1 \Yachsen die 
Beträge zur Tilgung yon im Haushaltsjahr 2003 fällig 
\,-erdenden Krediten zu. deren Höhe sich aus Nr. -1.21 der 
Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das Fi
nanzministerium über die Ermächtigung nach Absatz 1 
hinaus Kredite aufnehmen. 

1. zur Anschlussfinanzierung \-orzeitig getilgter Darle
hen und 

2. zur Anschlussfinanzierung Yon im Haushaltsjahr 2002 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten. die im Haus
haltsjahr 2003 fällig werden. 

sm,-eit diese über die in der Finanzierungsübersicht 
ausgewiesenen Beträge hinausgehen. 

(3) Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich 
ferner insoweit. als die Darlehen aus ::.VIitteln des Bundes. 
des Lastenausgleichsfonds. des ERP-Sondervermögens. 
der Bundesanstalt für Arbeit und sonstiger Stellen die im 
Haushaltsplan ,-eranschlagten Beträge überschreiten. 

(-1) Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Fi
nanzministerium auch ergänzende Vereinbarungen tref
fen. die der Steuerung \·on Zinsänderungsrisiken SO\\-ie 
der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen 
Z,\-ecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haus
haltsjahr darf die Summe \-on 2.045.160.000 ECR nicht 
überschreiten. Auf diese Höchstgrenze \Verden zusätzli
che Verträge nicht angerechnet. die Zinsrisiken aus 
bereits bestehenden Verträgen wrringern oder ganz 
ausschließen. 

§ 2a 

(1) Das Sonden·ermögen .. Bau- und Liegenschaftsbe
trieb NordrheiE-Westfalen .. (BLB XRW) wird ermäch
tigt. zur Deckung der eigenfinanzierten InYestitionen 
Kredite bis zur Höhe Yon 307.998.100 Et:"R aufzunehmen. 
Darüber hinaus \,-ird das Finanzministerium ermächtigt. 
dem BLB XRW für Im-estitionen. die nicht zu einer über 
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die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hin
ausgehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt 
führen, und für Baumaßnahmen. deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft. eine ,,·eitere Kreditauf
nahme bis zur Höhe von 190.000.000 EUR zu gestatten. 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfinanzierte 
Investitionen den im Finanzplan des BLB XRW vorgese
henen Betrag überschreitet. 

(2) Abweichend von § 38 Abs. 1 der Landeshaushalts
ordnung bedarf es zum Abschluss von ::.Vlietverträgen 
keiner Verpflichtungsermächtigung. soweit die Summe 
der bei Titel 518 01 und 518 0--l ,·eranschlagten Ausgabe
mittel ausreicht. um die Verpflichtung zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. 
Weitergehende Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
des Finanzministeriums. 

(3) Die bei Titel 518 01 und 518 04 veranschlagten 
Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig dek
kungsfähig. 

(4) Einnahmen aus UnterYermietungen beim BLB ~RW 
angemieteter Gebäude. die über den im Haushalt veran
schlagten Ansatz hinausgehen. dürfen für ::VIehrausgaben 
-- mit Ausnahme von Personalausgaben - herangezogen 
\'Verden. 

(5) Die bei Titel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Cm- und Enveiterungsbauten 
eingesetzt werden. 

(6) Mit Einwilligung des Finanzministeriums können 
abweichend von den Voraussetzungen des § 50 der 
Landeshaushaltsordnung auf der Grundlage der abge
schlossenen Mietverträge im Einzelfall Haushaltsmittel 
für ::.Vlieten und Pachten an den BLB XRW umgesetzt 
werden. 

§ 3 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürg
schaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien 
Berufe sowie die Land- und Forst,virtschaft bis zu 
1.022.580.000 EVR zu übernehmen. 

(2) Zur -C-bernahme von Bürgschaften aufgrund der 
Ermächtigung in Absatz 1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags: sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der ,·am Haushalts
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft RdErl. v. 11. 8. 1983 zuletzt geändert am 
6. 11. 2000 (SMBl. NRW. S. 651) als allgemein erteilt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
zu informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschafts
antrags von über 1.022.580 KUR beabsichtigt ist. 

(3) Die Bürgschaften in Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichen Ablauf inner
halb der für den einzelnen Kredit ,·ereinbarten Zahlungs
termine erwartet werden kann. Das Finanzministerium 
kann davon Ausnahmen zulassen. insbesondere zur Er
haltung von Arbeitsplätzen oder zur Stützung gewerbli
cher Unternehmen in struktursch\vachen Gebieten. Der 
Eaushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist dar
über unverzüglich zu unterrichten. 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt. Gewähr
leistungen und Rückbürgschaften zugunsten der Bürg
schaftsbank Xordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgaran
tiegemeinschaft - bis zu 102.258.000 EUR zu übernehmen. 

(5) Das Finanzministerium vvird ermächtigt. Bürg
schaften zugunsten der Westdeutschen Landesbank Gi
rozentrale und der Landesbausparkasse gern. § 11 Abs. 2 
\Vohnungsbauförderungsgesetz für Darlehen zur Woh
nungsbauförderung bis zur Höhe von 5.112.900 EUR. zur 
Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau 
u~d zur Gründung von \Vohnungsbaugenossenschaften 
im Bestand Bürgschaften bis zur Höhe von 230.080.500 
ECR zu übernehmen. 

(6) Das Ministerium für Arbeit und Soziales. Qualifika
tion und Technologie wird ermächtigt. im Einvernehmen 

mit dem Finanzministerium Rückbürgschaf1:en zuguns
ten der Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH bis 
zu 5.112.900 EUR zu übernehmen. 

(7} Das Finanzministerium \Yird ermächtigt. im Zusam
menhang mit der Finanzierung von Unternehmen. an 
denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften. Garantien 
und sonstige Ge\vährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1.652.580.000 ECR zu übernehmen. Der vom Land 
,·erbürgte Anteil an einem Kredit darf nicht höher sein 
als der mittelbare oder unmittE-lbare prozentuale Anteil 
seiner Beteiligung. 

(8) Das Finanzministerium ,vird ermächtigt. eine ge
genüber der BeteiJigungsverwaltung ~RW mbH beste
hende Restkaufpreisforderung des Landes aus der Veräu
ßerung der Geschäftsanteile des Landes an der LEG 
::'\RW GmbH niedrig,·erzinslich zu stunden (Kapitel 
20 610 Titel 133 31). 

§ --1 

(1) Das Finanzministerium ,vird errn.ächtigt. zugunsten 
der Forschungszentrum Jülich GmbH eine Gewährleis
tungswrpflichtung des Landes nach § 14 Abs. 2 des 
Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kernenergie 
und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 
23. Dezember 1959 (BGBL I S. 814) in der jeweils gültigen 
Fassung sowie nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 bis 6 der 
Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atom
gesetz (A tomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung) 
mm '.fa Januar 1977 (BGBL I S. 220) in der jeweils gültigen 
Fassung bis zu 10 ,·om Hundert des zur Erfüllung der 
Deckungsvorsorge festgesetzten Betrages, höchstens je
doch bis zu 209.000.000 ECR zu übernehmen. 

(2) Das Finanzministerium vvird ermächtigt. im Inte
resse der Kapitakersorgung mittelständischer Cnterneh
men Garantien bis zu 51.129.000 EGR für die -C-bernahme 
von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese Garan
tien können auch als Rückgarantien gegenüber der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kredit
garantiegemeinschaft - übernommen \Verden. 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt. im Inte
resse der Existenzgründung und Existenzfestigung von 
kleinen und mittleren Cnternet.men sowie im Interesse 
,·an örtlichen Beschäftigungsini"':iativen und Selbsthilfe
gruppen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 81.806.400 El:'."R zugunsten der Westdeutschen Lan
desbank (INVESTITIOXSBANK NRW - Zentralbereich 
der WestLB-) zur Haftungsentlastung von Kreditinstitu
ten für die Hergabe \·on Krediten zu übernehmen. 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt. beim Er
werb von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Kapi
tel 1--1500 Titel 82110 die auf diesen Grundstücken 
ruhenden Verpflichtungen zur A-::>deckung von Bergschä
den bis zur Höhe von 25.56--1.500 EUR zu übernehmen. 

(5) Das :VIinisterium für Städtebau und Wohnen. Kultur 
und Sport wird ermächtigt. 

aJ Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprü
chen aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die 
Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis 
zur Höhe von insgesamt 77.000.000 EUR, 

bl Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprü
chen aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leihge
bern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe 
von insgesamt 600.000.000 ECR 

zu übernehmen. 

(6) Das Finanzministerium \vird ermächtigt. der Hilfs
kasse des Landtags Nordrhein-·westfalen eine Schuld
buchforderung bis zur Höhe der Gesamtforderung an das 
Land einzuräumen. 

(7) Das ::.Vlinisterium für Städtebau und Wohnen. Kultur 
und Sport wird ermächtigt. mit Einwilligung des Finanz
ministeriums gegenüber der \Vohnungsbauförderungsan-
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stalt des Landes ::\'orclrhein-Westfalen die Verpflichtung 
zur Bereitstellung Yon Haushaltsmitteln einzugehen. so
weit die für aufzunehmende Darlehen zu entrichtPnden 
Zinsen die Zinseinnahmen der \Vohnungsbauförderungs
anstalt übersteigen (negatin'r Zin,salclo - § 21 Abs. -1 
Satz 1 des \Vohnungsbauförderungsgesptzes in der Fas
sung Yom 18. Dezember 1991 - GV. KRW. S. 561). 

(8) Das Ministerium für Wirtschaft und :\Iittelstand. 
Energie und Verkehr \,·ird ermächtigt. im Eim·ernehmen 
mit dem Finanzministerium das Land ::'>rordrhein-Westfa
len zu Yerpflichten. bilanzielle Verluste bei der Flughafen 
Essen/:Vlülheim GmbH. die sich aus der beabsichtigten 
Einstellung des motorisierten Flugbetriebs prgehen. sei
nem Gesellschaftsanteil entsprechend zu übernehmen. 

(9) Das }linisterium für Schule. Wissenschaft und 
Forschung \Yird ermächtigt. mlt Zustimmung des Finanz
ministeriums gegenüber der Bundesrepublik Deutsch
land eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzie
rungsanteil des Landes an den Betriebskosten des Deut
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR). 
Köln. höchstens bis 511.290 El,-R. zu übernehmen. durch 
die der Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereig
nissen im Zusammenhang mit Raketen- und Ballonstarts 
der mobilen Raketenbasis des DLH im Ausland anteilig 
entlastet wird. 

(10) Das Ministerium für C'm\Yelt und Naturschutz. 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt. 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rah
men und für den Zeitraum der zwischen dem Land 
Kordrhein-\Vestfalen und der GelsPnwasser AG. Gelsen
kirchen, getroffenen Vereinbarung Verpflichtungen bis 
zur Höhe Yon 2.556.-150 El:'R einzugehen. Bis zur Höhe 
dieses Verpflichtungsrahmens ,vird die Gelsem,·asser AG 
vom Land Nordrhein-\Vestfalen ,·on den sich aus der 
Am,;endung des Xatur- und Landschaftsrechts ergeben
den notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. die 
erst durch die ,·om l,-nternehmen z1n-or freiwillig er
brachte ökologische Verbesserung der betroffenen Flä
chen entstanden sind. freigestellt. 

(11) Das Finanzministerium \Vird ermächtigt. Garan
tien gegenüber Kreditinstituten bis zu einer Höhe \·on 
511.290.000 EUR zur Finanzierung \·on \Torhaben und 
Lieferungen nordrhein-westfälischer Cnternehmen in 
Ungarn, Polen. Tschechien. der Slowakei und Slowenien 
zu übernehmen. Das Finanzministerium wird ermächtigt. 
weitere Länder einzubeziehen. sofern diese stabile 
markt\virtschaftliche Rahmenbedingungen aufweisen. In 
besonderen Einzelfällen können hiernm Ausnahmen zu
gelassen \Verden. Der Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags wird über eine Einbeziehung unterrichtet. 

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt. gegen
über dem Zessionar ,·on Darlehensforderungen des Lan
des die Verpflichtung zur BereitstPllung von Haushalts
mitteln des Landes einzugehen. so,\·eit die Xominalwerte 
der abgetretenen Forderungen aufgrund der Darlehens
bedingungen deren Barwerte überschreiten. 

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt. gegen
über dem Zessionar \·on Darlehensforderungen des Lan
des die auf diese Darlehensforderungen entfallenden 
Schuldendienstleistungen bis zu einer Höhe von 
511.290.000 EUR zu garantieren. Gleiches gilt gegenüber 
dem Zessionar von Darlehensforderungen der Unterneh
men. an denen das Land mittelbar oder unmittelbar 
beteiligt ist. \\·enn diese Cnternehmen YOm Land erwor
bene Darlehensforderungen veräußern. Der garantierte 
Anteil darf nicht höher sein als der prozentuale Anteil des 
Landes an der Beteiligung an dem C'nternehmen. Soweit 
\'Oll der Ermächtigung in Satz 2 Gebrauch gemacht wird, 
ist diese auf den Ermächtigungsrahmen des Satzes 1 
anzurechnen. 

(14) Das Finanzministerium ,vird ermächtigt, im Inte
resse der Kapitalversorgung wachstumsorientierter klei
nerer und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein
\Vestfalen. neue Finanzierungsformen zu unterstützen 
und Garantien bis zu 60.000.000 ECR zur Haftungsent
lastung von Kreditinstituten zu übernehmen. 

(15) Das Finanzministerium ,vird ermächtigt, bei der 
Beschaffung oder Sicherung von Dienstwohnungen 

durch Belegungsrechte dem Eigentümer der \Vohnungen 
das Aufkommen einer bestimmten. an die allgemeinP 
Preisentwicklung gekoppelten Kettokaltmietc bis zur 
Höhe der durchschnittlichen Dienst\rnhnungsYergütung 
zu garantieren. 

(16) Das :\Iinisterium für Frauen. Jugend. Familie und 
Gesundheit(}IFJFGJ \Yird ermächtigt, mit der Stadt Bad 
Oeynhausen eine Vereinbarung mit einer Laufzeit \'011 bis 
zu zehn Jahren über die Kommunalisierung des Staatsba
des abzuschließen. 

Zur l,-msetzung dieser \-creinbarung \\"ird das :\IFJFG 
ermächtigt. im Einvernehmen mit dem Finanzministe
rium Verpflichtungen zur Bereitstellung \'Oll Haushalts
mitteln für einen Verlustausgleich, für Nianagement-/Be
ratungskosten und für die Instandhaltung der denkmal
\\·erten Gebäude Pinzugehen. Die jährlichen Zahlungen 
sind auf die Höhe der im Haushalt 2003 bei Kapitel 11 430 
etatisierten Ausgabemittel beschränkt. Zu diesem Zweck 
dürfen die im Kapitel 11 -130 veranschlagten Haushalts
mittd auch an den Reehtsnachfolger gezahlt werden 
so\vie Grundstücke und weitere Vermögensgegenstände 
des Staatsbades veräußert und unter ihrem vollen ·wert 
übertragen werden. 

Das :\IFJFG wird ferner ermächtigt. im Rahmen dieser 
Vereinbarung eine Einnahmegarantie für Einnahmen aus 
der Spielbankabgabe bis zur Höhe nm 1.080.000 ECR pro 
Jahr abzugeben. 

§ 5 

Das Finanzministerium wird ermächtigt. Kassenver
stärkungskredite bis zur Höhe von acht vom Hundert des 
in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. 

§ 6 

(1) ;l;lit Eim\·illigung des Finanzministeriums sind in
nerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausga
ben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 der 
sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungs
fähig. 

(2) Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushalts
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 5.112.900 EUR 
festgesetzt. für Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 
Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung) als Jahresbe
trag. Bei Verpflichtungsermächtigungen von 5.112.900 
EUR und mehr bedarf jede Inanspruchnahme der Einwil
ligung des Finanzministeriums. 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt. den Hoch
schulen zu gestatten. von diesen angemietete unbebaute 
und bebaute Grundstücke den Studentenwerken - An
stalten des öffentlichen Rechts - unentgeltlich oder 
verbilligt zu überlassen. 

(4) Die für den Ausbau von Wasserstraßen des west
deutschen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke 
des Ivlittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf
grund der Z\vischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungs
abkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 

(5) Nach§ 63 Abs. 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung 
wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder in 
dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwender
programme (Software) unentgeltlich an juristische Perso
nen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit 
Gegenseitigkeit besteht. Vertragliche Sondervereinba
rungen im Rahmen einer Verbundentwicklung bleiben 
hiervon unberührt. 

(6) Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der 
Förderung ausschließt oder vom Bund genehmigte Pro
jekte nicht realisiert werden, kann das Finanzministe
rium aufgrund des Gesetzes zum Ausgleich unterschiedli
cher Wirtschaftskraft in den Ländern (Strukturhilfege
setz) vom 20. Dezember 1988 (BGBL I S. 2358) veran
schlagte Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für andere förderungsfähige Zwecke umsetzen. Nach§ 38 
Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
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dass Bewilligungen für Strukturhilfemaßnahmen mit 
FälligkPiten in künftigen HaushaltsjahrPn aus den über
lragenen Ausgaberesten ausgesprochen \\erden. 

(,) Das Finanzministerium \,-ird für den Fall der 
Deckung des Raumbedarfs des Landes durch EnYerbs
maßnahmen \-on Bauträgern oder sonstigen In\·estorcn. 
durch Immobilienleasing ode1· durch :\IiHkauf ermäch
tigt. im Einvernehmen mit dem :\Iinisterium für Städte
bau und \Vohnen. Kultur und Sport Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen. die für Große .'.\eu-. -Cm
uncl Erweiterungsbauten (Teilbeträge) in der Haupt
gruppe , oder der Gruppe 891 \·eranschlagt sind. zu einem 
von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 bzw. 821 im 
sdben Kapitel umzusetzen_ Dasselbe gilt für eine Umse't
zung der bei Kapitel 20 020 Titel 821 70 \-eranschlagten 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem 
im jeweiligen Einzelplan ausgebrachten Titel der Haupt
gruppe 7 bzw. Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Ge
neralunternehmermaßnahmen oder der Gruppe 518. 821 
für die in Satz l genannten En\·erbsmaßnahmen. 

(8) In den PinzPlnen Kapiteln fließen die Einnahmen 
aus den Yon den Hauptfürsorgestellen für die Einrichtung 
behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen :'i. 7 und 8 zu. 

(9) Abweichend \'On § 63 Abs. 3 und 4 der Landeshaus
haltsordnung \Yird zugelassen. dass Vennögensgegen
stände des Landes. die bisher den j\Iedizinischen Einrich
tungen der Hochschulen zugeordnet sind. unentgeltlich 
c.uf die in Anstalten des öffentlichen Rechts umgebildeten 
Klinika der Hochschulen übertragen oder diesen unent
geltlich zur .!\utzung überlassen \Verden können. 

(10) Das Finanzministerium \Vird gemäß § 62 Abs. 3 der 
Landeshaushaltsordnung ermächtigt. eme besondere 
Rücklage zur Finanzierung \'On Zukunftsmaßnahmen im 
Bildungsbereich SO\\-ie zur Finanzierung ,·on Forschung 
end Entwicklung im \Virtschaftsbereich zu bilden. 

(11) Das Finanzministerium wird zur Durchführung 
von Public Pri\-ate Partnerships (PPP-Projekten) er
mächtigt. im :!'~invernehmen mit eiern je\\·eiligen Ressort 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem 
von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 bzw. 823 im 
selben Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der 
nach Satz 1 umgesetzten \'erpflichtungsermächtigungen 
sind mit der ::VIaßgabe der Einhaltung des Gesamt\-olu
mens Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen 
Fälligkeiten zulässig. 

(12) Das Finanzministerium wird gemäß § 62 Abs. ;3 der 
Landeshaushaltsordnung ermächtigt. eine besondere 
Rücklage zur Bildung eines Kapitalstocks zur ergänzen
den Finanzierung von VPrsorgungsleistungen für Beamte 
zu bilden. 

§ 1 
(1) Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppen 

422, 425. 426 und 429 bei den einzelnen Besoldungs-. 
Vergütungs- und Lohngruppen ausgebrachten Stellen für 
beamtete Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter sind wr
bincllich. 

Von der Verbindlichkeit sind Stellen für abgeordnete 
Beamte ausgenommen. 

Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter in 
den Kapiteln, die am Modellversuch Personalausgaben
budgetierung teilnehmen, sind abweichend von Satz 1 -
a':>gesehen ,·on der Gesamtstellenzahl - von der Verbind
lichkeit ausgenommen. 

Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiterinnen/Ar
b?iter in der dem Wirtschaftsplan eines Landesbetriebes/ 
Sondervermögen beigefügten Stellenübersicht darf - hin
sichtlich der Gesamtstellenzahl und Wertigkeit - über
schritten werden, soweit dies nicht im Haushaltsvollzug 
zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages bzw. Absen
kung des Abführungsbetrages gegenüber dem im Haus
haltsplan ausgewiesenen Betrag führt. 

(2) Die nach§ 20 Abs. 1 ::'srn. l und 2a in Verbindung mit 
§ 46 der Landeshaushaltsordnung zugelassene Deckungs-

fähigkeit gilt mit der \Iaßgabe. dass beamtete Hilfskräfte. 
Angestellte oc!Pr Arbeiterinnen/Arbeiter auf unbesetzten 
PlanstellPn. ,-'1..ngcstellte oder Arbeiterinnen/ Arbeiter auf 
unbesetzten Stellen für beamtete Hilfskräfte und Arbei
terinnen/Arbeiter auf unbesetzten Stellen für Angestellte 
geführt \\·erden dürfen. unabh3.ngig daYon. in welcher 
Höhe Ausgabemittel für unbesetzte Planstellen oder 
unbesetzte· andt•re Stellen zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus muss die Planstelle oder andere Stelle im Zeit
punkt der Inanspruchnahnw durch die beamtete Hilf
skraft. den Angestellten oder den Arbeiterinnen/Arbei
tern gleich- oder höhenn'rtig sein. 

(3) Planstellen und Stellen können für Zeiträume. in 
denen Stdleninhal,erinnen und StelleninhabPr \·orüber
gchend keine oder keine \-ollen Dienstbezüge zu ge\\-äh
ren sind. im l,~rnfang der nicht in Anspruch genommenen 
Planstellen- oder Stellenanteile für die Beschäftigung 
Yon beamteten Hilfskräften und /1.ushilfskräften in An
spruch genommen \,-erden. 

Die \-orstehende Regelung gilt nicht für Planstellen und 
Stellen ohne Besolclungs,ntf\\-and und für Planstellen und 
Stellen. auf denen Beamte. Angestellte oder Arbelterin
neniArbeiter geführt \Yerclen. die innerhalb der Landes
\·en\·altung zu ande1·en Verwaltungsz\\eigen (Kapiteln) 
abgeordnet sind oder abgeordnet werden. 

(4) Die RPssorts ,n,nlen je,\·ei:s für ihren Geschäftsbe
reich ermächtigt, für Beamtinnen und Beamte und Rich
terinnen und Richter. die nach (i 85 a Abs. l Nr.2 des 
Landesbeamtengesetzes in der:- aktueUen Fassung 
(i. cl. a F.l bzw. ~ 6 a Abs. l ;';'r. 2 des Landesrichtergesetzes 
i. cl. a. F. beurlaubt \\-erden. Leerstellen einzurichten. so
\\·eit zu einer :---JeubPsetzung dPr Planstellen und Stellen 
für beamtete Hilfskräfte ein unab,\-eisbares Bedürfnis 
besteht. Entsprechendes gilt für Beurlaubungen \'Oll 

BeamtinnPn und Beamten gemäß § ,Se des Landesbeam
tengesetzes oder yon Richterinnen und Richtern gemäß 
§ 6 b des Landesrichtergesetzes und für Fälle. in denen 
eine Beamtin/ein Beamter oder eine Richterin/ein Richter 
für mindestens ein .Jahr Elternzeit nach dem Gesetz zum 
Erziehungsgeld und zur Elternzeit i. d. a. F .. und nach der 
aktuell gültigen Fassung der Verordnung übPr den Erzie-
hungsurlaub für Beamte und P.ichter im Lande Nord
rheiri-\Vestfalen in Anspruch nimmt. In anderen Fällen 
\drd das Finanzministerium ermächtigt. mit Einwilli
gung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land
tags Leerstellen einzurichten. sofern ein unabweisbares 
Bedürfnis lwsteht. Die Vorschriften der Sätze 1 bis :3 
gelten für die Einrichtung \·on LeerstPllen für Angestellte 
und Arbeiterinnen/Arbeiter sinngemäß. 

(5) :\Iit Einwilligung des Finanzministeriums und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
zusätzliche Stellen für beamtete Hilfskräfte. Beamtin
nen/BeamtP auf \Viderruf im Vorbereitungsdienst. Ange
stellte und Arbeiterinnen/Arbeiter eingerichtet \Yerden. 

Mit Eim\-illigung des Finanzministeriums können zur 
Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche Stellenumwand
lungen bei den Stellen für Angestellte und Arbeiter 
,·orgenommen werden. 

(6) Mit Eim,-illigung des Finanzministeriums und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Einstellungszusagen in Anrechni.mg auf die nächstjähri
gen Einstellungsermächtigungen bz\L Ausbildungsstel
len erteilt werden. 

(7) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen 
aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung Behin
derter den Ausgaben bei Titel 427 01 zu. 

(8) Während der Beschäftigungsphase des Sabbatjahr
modells findet§ 17 Abs. 5 Satz 3 der Landeshaushaltsord
nung keine Anwendung. 

(9) Mit Einwilligung des Finanzministeriums können in 
begründeten Einzelfällen abweichend von den Vorausset
zungen des § 50 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung 
Planstellen und Stellen von einer Venvaltung in eine 
andere umgesetzt werden. 

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt. die Beset
zung ,·on Planstellen und Stellen. die durch die Inan
spruchnahme von Altersteilzeit frei werden, abweichend 
,-on § 17 Abs. 5 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung zu 
regeln. 
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§ ia 

(1) Zur Erp1·olrnng neuer Haushal,,rnstn1rnentarien 
werden für \\·eitere Bereiche \\·eitPCP FlexibtlisierungL'n 
zugelassen. 

(2) Gemeinsam mit dPrn Haushälts-• und Finanzäus
schuss entwickl'lt clic' Landesregierung zur \\'ahrung des 
parlamentarischen Budgetrechtes Instrumente zur Steue
rung. Optimierung und Kontrolle des }Jitteleinsatzes und 
zur Einhaltung des Ausgabcnilunwns. Zugl<'ich \,-erden 
sowohl Parlament als auch Landesregierung Instrumente'. 
zur effizienten :\Iittelhe\Yirtschaft~mg im Bereich des 
Personals crlt\\·ickeln. 

(3) Die Landesregierung legt ent,prechl·ndc Berichte 
bis zum 30. Juni 2003 \·or. 

(1) Planstellen und Stellen. die im abgelauienen Haus
haltsjahr ireige\HJnlPn sind und der Beförclenmgssperre 
unterlagen sm,·ie die im Lauf(' dt's Haushaltsjahn's 
frei\\·erdendcn Planstellen und Stellen dürfen für dil' 
Dauer Yon 18 '.\Ionaten nicht für Beförderungen hz\\'. 
Hiihergruppierungcn in ,\nspruch genommen ,n·nle11 
(Beförderungssperre). Diese Befördnungsspr;!'l'e gilt auch 
für den gesamten Nachzug. der duffh die Besetzung der 
freien und freige\\·ordenen Planstellen und Stellen c>r
möglicht \Yircl. 

Bei Planstellen und Stellen. die Hlll der Bc-iörderungs
sperre nach Satz l erfasst \H'nlen. \\·1rd die Daupr der 
abgelaufenen Bcfönlerungssperre angc·rcchnc'l. 

('.:) Yon dPr Bdördcnmgsspcrn' nach .-'\bsatz l sind 
ausgcnmnn1en 

Beförderungen auf Planstellen und Stelicn. die aus 
Rechtsgründen Z\\·ingend geboten sind. 

- Beförderungen auf Planstellen. die mit 1-kamtmnen 
und Beamten i. S. Yon § 38 LRG besdzt ,,·prclen. 

- Beförderungen auf Planstellen und Stcll<'l1 ~,n Hoch
schulen. so,Yeit sie am Qualitätspakt über die ::'(eu
strukturierung der Hochschulen teilnehnwn. 

- Bdörderungcn auf Planstt'll\'n und Stellen in dPn 
Kapiteln. die am ~lodelh-ersuch Personalau-;gaben 
budgetierung teilnehmen .. -'\bsatz 1 Satz ~ ist entspre
chend anzu,,·<,nden. 

(3) Die Besetzung Yon Planstellen und Steilei:. die am 
1. Januar :200:1 frei sind SO\Üe im Laufe des 1-!aushaltsjah
n~s frei werden. mit anderen als unbefristet beschäftigten 
Landesbediensteten ist erst nach 2-1 :\Ionaten zulas-,ig 
(Stellenbesetzungssperre). Auf die Frist des Satzes l \\·ird 
der Zeitraum angerechnet. in den, die Planstelle StPllc 
seit dem letzten Frei\\·enlen ununter,:Jl'ochen nicht be
setzt \Yar. 

Aln,·eichend hie1Ton können sofort <Jesetzt ,ucnlen: 

1. PlansteJIC'n der Besoldungsgn1p1wn n 1 bis B 1l) 

BBesO und Planstellen. dir' mit Beamtinnen und 
Beamten i. S. \·on ~ :l8 LEG besetzt \\·erden. 

·, Planstellen und Stellen irn Hel'eich der }Iinistel'iwdes 
:Ministers im Rderat der persönlichen RPfen•ntin.,cJes 
persönlichen Referenten sowie 1111 Referat für Presse
und Öffentlichkeitsarbeit. 

3. Planstellen und Stellen. die mit Sch,Ye~'behinclerten 
besetzt \Yerden. 

4. Planstellen und Stellen. die für Personen mit einer 
Befähigung für Lehrerlaufbahnen Yorgesehen sind. 

5. Stellen für Anwärterinnen/Am,·ärter und Auszubil
dende sowie Referendare. 

6. Planstellen und Stellen für beamtete Hilfskräfte. die 
in den amYärtergespeisten Bereichen mit geprüften 
Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärtern nach 
Ableistung des Vorbereitungsdienstes besetzt werden. 

7. C 2. C 3 und C -1- Planstellen für Professorinnen/Pro
fessoren, 

8. Stellen für Arztinnen/Arzte sm,·ie medizinisch-tech
nisches und Pflegepersonal des Landes. 

9. Planstellen und Stellen. die aufgrund besonderer 
fachspezifischer "-\nforderungen ,11it Absoh-entinnen 
und Absoln•nten einschlägiger Ausbildungsgänge hL'
setzt \\·erden müssen. die in der übrigen Landes,·er
\\·altung nicht beschäftigt sind. 

10. Planstellen und Stellen fül' Heschäftigungs,·erhält
msse in den Hochschulen im Bereich \Visstmschaft 
und Fo1·schung des :\Iinistcriums für Schule. \\'issen
schaft und Forschung mit Ausnahme der allgemeinen 
\'en1·altung: \1·ircl hinsichtlich det· allgemeinen '1.'er-
1\allung binnen acht \Voclwn nach der 'l."eröffentli
chung der s\usschreihung im Vecöffentlichungsblatt 
der Pcrson::ilagentur \'Oll Seiten der Pcrson::ilagentur 
kein geeigneter Personal\·orschlag unterbreitet und 
liegen keine Be\\·erbungen \On unbefristet Beschüf
tigten des Landes nH. liegen regelmäßig die Voraus
setzungen einer weiteren Ausnahme im Sinne ,·on 
Satz -1· · \·or. In Stl'eitfällen über die Eignung eines 
Pl0 rso11ah ol'schlages entscheidet :las :\linisterium für 
Schule. \\'issenschaft und Forschung im Eirn-erneh
nwn mit dem Finanzministerium. 

11. Planstellen und Stellen einer Laufbahngruppe. in der 
allP fälligen k\\·-\'en1wrke inne.,·halb der gesamten 
Landcsn'n1·altung realiswn sind. 

12. in: einfachen und mittleren Dienst die' _je\1·eihgen 
Spitzenämter. im gehobenen Dienst sowie im 
höhen'n Din1st rlie Halfte der frein·enlendt>n Plan
stdlen und Stellen. sowPit dil,se ,on den ::'\ummern 1 
bis 11 noch nicht erfasst sind. 

J:l. Planstdlen und Stellen in den Bereichen. für ciiP 
,·erbincllichc \·crpflichtungen der Ressorts gc'genüber 
der Personalagentur bestehen. (he sm,·ohl den b.,-
Stellenabbau ab auch ein Kontingent zur Aufnahme 
\·on PlTso11ol aus k\\·-behafteten Bereichen beinhal
ten. 

Die Personalagentur kann in begründeten Einzelfällen 
\\·eitere Ausnahnwn nm der Regelung zulassen. Die 
.\usmd1111P gilt äls genehmigt. 1\·enr. acht \Vochen nach 
Emgang des s\ntrags auf Erteilw1g eine· Ausnahnwge
nehm,gung bei der l'ersonalagentn· der Antrag noch 
nichl beschieden ist. Dil' Befugnis zrn· Erteilung \\'Citerer 
s\usnahmcn obliegt für den Geschäftshereieh des Land
tags bz\Y. des Landesrechnungshofs dem Präsidenten des 
Landtags hz\\·. dPr Präsidentin des Landesrechnungshofs. 

(-1) c\b,n•ic!wnd nm Absatz :3 ist die Bcsl'tzung ,·on 
Stellen im Sinne \'Oll Absatz 3 Satz : derjenigen Yerwal
tungsang<>sklltpn des ,·ergleichbar mittk•ren Dienstes. 
die im Büni-. Registratur-. Kasspn-. Schreib- und Vor
zimmerdienst eingesetzt \\erden. sO\,-ie derjenigen Ver
,xaltungsangcstdlten. die im sonsügen nicht \\·issen
schaftlichcn Dienst und bei den Landesbetrieben für 
entsprcchu1de Aufgaben eingesetzt \\·erden. nur dann 
zulässig. \1·cnn unbefristd beschäftigte Landc,sbedicn
stcte gpnornnwn \\'PtTlen. deren Besetzung eine unmittel
bare RPalisienmg eines k\,·-'l.~t'l'nwrkes zur Folge hat. Die 
Ausnahmetatbestände des ~.\bsatzcs 3 finden mit Aus
nahme serner :\'urnmern :3. 10 und 1:l keine Anwendung. 
Die Pers0t1alagenlut· kann in begründeten Einzelfallen 
insbesondere im Hinblick auf reg:onale Zuordnungen 
Ausnal1111en , on dieser Regelung zulassen. 

(5) Bei Yorzeitiger Realisierung Yon k,\·-Vermerken 
,\'ird nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Bonus in Höhe 
eines Jahresgehaltes der je,\·eiligen Laufbahngruppe ge
zahlt. je,,·eils zur Hälfte an das abgebende und an das 
aufnehmende Ressort. \Verden k\,--Vermerke im eigenen 
Ressort YOl'Zeitig realisiert. sind 50°0 eines Jahresgehaltes 
der je\Yeiligen Laufbahngruppe als Bonus zu zahlen. 
Wird durch den Wechsel einer :.\Iitarbeiterin/eines ::Vlitar
beiters in dem abgebenden Ressor: ein bereits fälliger 
k\,--Vermerk realisiert. so erhält nur das aufnehmende 
Ressort einen Bonus in Höhe \'On 50"'o eines Jahresgehal
tes der jeweiligen Laufbahngruppe. 

Fällige k,Y-Vermerke sind kw-Vermerke ohne Befri
stung und k\Y-Vermerke mit Befristung. deren Datum 
erreicht ist. Eine Yorzeitige Realisierung eines kw-Ver
merks liegt ,-or. \Yenn der k\Y-Vermerk mindestens 
6 :\Ionate ,-or seinem Fälligkeitszeitpunkt realisiert ,,-ird. 



Nicht bonusberechtigt sind die im Zus::innnenhang mit 
den Vereinbarungsyerhandlungen gen,. ~ H Abs. 3 :'\r. 13 
stehenden Hll'zeitigen Realisierungen \On k\\·-Vernwr
ken. Der Bonus \Yird maximal bis zur Höhe c\er bei 
Kapitel 20 020 Titel !171 ;30 bereitgestellten '>Iittel ge,\ iihrl 
zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppen 
f,1-54 und der Obergruppe 81 in ;:illen Eim:elplänen. 

§ 9 

(]) Ab\,·eichencl \·on der in den je,,·eiligen Kapiteln der 
Haushaltspläne vorgenommenen Spezi fizit'nmg der k\\·
Vermerke ist ein k,\·-Vcrmcrk auch dann zu realisieren. 
wenn eine andere Stelle derselben Lmifbahngruppe bz,,·. 
der Yergleichbaren Stellen für AngestelltP und Arbeite
rinnen/ Arbeiter frei wü·cl. In begründeten Einzelfälll'n. in 
denen die Am,·endung dieser Regelung zu unbilligen 
Ergebnissen führt. kann das FinanzministPrium Ausnah
men zulassen. Satz 1 gilt nicht für die Realisierung der 
k\v-Vermerke bei B 4-Stellen. die im Rahmen des Gestal
tungsmodells in den Kapiteln der obPrstPn Landesbehör
den ausgebracht werden. 

(2) Vor jeder Inanspruchnahme einer besetzbaren Plan
stelle oder Stelle ist. mit Ausnahme der Fälle des $ ll 
i\bs. 3, durch die Personalagentur zu prüfen, ob diese 
Planstelle oder Stelle mit einer Stelleninhaberin/Pinern 
Stelleninhaber einer mit kw-Vermerken belasteten Ver
,,-altung besetzt \Yerden kann. Bei Vorliegen der Vornus
sdzungcn ist dieser/diesem Bediensteten die StellP zu 
übertragen. 

(3) Planstellen und Stellen, die in den Stellenplänen des 
Landeshaushalts als künftig \\·egfallend bezeichnet sind. 
können in Fällen der Altersteilzeit - unter Beachtung des 
§ 7 Abs. 10 dieses Gesetzes - zur Lbernahme von 
Auszubildenden nach bPstandener Abschlussprüfung in 
Anspruch genommen werden. 

§ 47 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung findet in 
diesen Fällen keine Anwendung. 

(4) Planstellen in den Schulkapiteln 05 300 bis 05 -HO 
ohne kw-Vermerke können im Umfang der durch Teil
zeitbeschäftigung und Beurlaubung nach § 85 a, § 78 b 
und § 78 e des Landesbeamtengesetzes und nach § 12 
Abs. 1 der Sonderurlaubs,·erordnung freiwerclPnden Stel
len zur unbefristeten Einstellung dann in Anspruch 
genommen \\'erden. wenn bei Aufnahme der Teilzeitbe
schäftigung oder Beurlaubung gewährleistet ist. dass bei 
deren Ablauf entsprechende Planstellen zur Verfügung 
stehen. Entsprechendes gilt für Stellen für Angestellte. 

§ 10 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
Zuwendungen im Sinne des§ 23 der Landeshaushaltsord
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle 
außerhalb der Landesver,Yaltung (institutionelle Förde
nmg) sind gesperrt. bis der Haushalts- oder Wirtschafts
plan des Zmvendungsempfängers von der Be,villigungs
behörde gebilligt worden ist. Ab,veiehungen nm Haus
halts- und \Virtschaftsplänen. die vom Finanzministe
ri":.1m der Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwen
dung zugrunde gelegt worden sind. bedürfen vor Aufhe
bung der Sperre dessen Einwilligung. 

(2) Für Zmvendungsverfahren, auf die das Sozialge
setzbuch Teil X anzuwenden ist, gelten die Regelungen 
der§§ 49 und 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG.XRW) entspre
cl:.end. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Zmvendungen zur 
institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage 
bewilligt werden. dass der Zmvendungsempfänger seine 
Beschäftigten nicht besser stellt als ,·ergleichbare Arbeit
nehmerinnen/Arbeitnehmer des Landes: Yorbehaltlich 
einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen 
keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart wer
den als sie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des 
Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei 
Zmvendungen zur Projektförderung. wenn die Gesamt
ausgaben des Zuwendungsempfängers üben\'iegend aus 
Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten \\·erden. 
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Das Finanzmmistcriurn kann bei \'orliegen Z\\·ingender 
Gründe Ausnahmen zulassen. Sind \·ergleichbare Arbeit
nchmcrinnen/,.\rbcitnehmer des Landes nicht \·orhanden. 
ist die Zustimmung des Finanzministeriums zum Ab
schluss dPs .. .\nstPllungs- oder Arbeits\·ertrages erforder
lich. 

(4) Bei der Ge,\·ährung nlll Zu\\·endungen sind die in 
den Haushalts- oder \Virtschaftsplänen ·ausgewiesenen 
ZahlPn der für die einzelnen Vergütungsgruppen angege
benen Stellen für ,·erbincllich zu Prklären. Außerdem ist 
den Zlrn·endungsempfangern. die ausschiießlich durch 
das Land Nordrhein-\Vestfalen Zmvendungen erhalten. 
bei der Gewährung der Ztm·enclung aufzugeben. die 
Regelungen des § ll Abs. l uncl § [) Abs. l und 3 
Haushaltsgesetz entsprechpnd anzu,n~nden. \Verden 
Ausgaben oder \'erpilichtungsermächtigungen für Zu
,,-pndungen ,·on rnehrerPn staatlichen Stellen gewährt. 
soll z,Yischen diesen das Eim·ernehmen über die Verbind
lichkeit der Stellenübersichten herbeigeführt ,,·erden. 
Satz l gilt nicht für gemeinschaftlich finanzierte (Artikel 
91 b GG) Forschungs- und Sen·iceeinrichtungen. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für die in Anstalten 
dr's öffentlidwn Rechts 1.1mge\\·andelten :\Iedizinischen 
Einrichtungen. 

§ 11 

Das Finanzministerium ,\·inl ermächtigt, für Ausgaben 
nach § G Abs. 2 in Verbindung mit §14 des Gesetzes zur 
Förderung der Stabilität und des \Vachstums der Wirt
schaft yom 8. Juli 19G7 (BGBl. I S. 582). zuletzt geändert 
durch Artikel 12 Absatz --i-!1 des Gesetzes ,·om 14. Septem
ber 1994 (BGB!. I S. 2:-:25). über dl'n im § 2 dieses Gesetzes 
festgesetzten Höchstbetrag hinaus ,,·eitere Kreditmittel 
mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag YOn 255.G45.000 
El:-H aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu 
bilden. Das Finanzministerium kann ferner zulassen. 
dass Ausgaben nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des \Vaehs
tums der \Virtschaft. die bis zum Schi uss eines Haushalts
jahres nicht geleistet worden sind. als Ausgabereste auf 
das nächste Haushaltsjahr übertragen ,,·erden. 

§ 12 

(1) GPmäß § 1:1 Abs. 3 des ersten Gesetzes zur Ordnung 
und Förderung der \Veiterbildung im Lande Nordrhein
\Vestfalen (Weiterbildungsgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung Yom 14. April 2000 (GV. 0JRW. S. 3!10), 
,verden folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt: 

a) für eine pädagogisch hauptamtlich bzw. hauptberuf
lich besetzte Stelle :'i1.1:l0 EUR. 

b) für eme gemäß der \'erordnung über diP Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der SekLmdarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil
dung \·om 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575) 
hauptamtlich bz,v. hauptberuflich durchgeführte 
Cnterrichtsstunde ßG.50 El.:-R und nebenamtlich 
bzw. nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 
23 El~R. 

c) für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte 
Cnterrichtsstunde 19.20 ECR. 

(2) Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes 
\vird der Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 
16.90 El:-R festgesetzt. 

(3) Der gemäß § 16 Abs. 5 des Weiterbildungsgesetzes 
maßgebliche Höchstförderbetrag wird in Höhe des auf
grund von § 12 des Haushaltsgesetzes 1999 höchstmögli
chen Zuschusses festgesetzt abzüglich eines Konsolidie
rungsbeitrages von 5 ,·.H. Bei Zusammenschlüssen und 
,-ergleichbaren Kooperationen von Einrichtungen wer
den die je,veiligen Höchstförderbeträge zusammenge
fasst. Der Gesamtbetrag nach Artikei 5 § l des Gesetzes 
zur :\Iodernisierung der \Veiterbildung vom 29. Septem
ber 1999 umfasst die Landesmittel der Volkshochschule 
aufgrund § 12 des Haushaltsgesetzes 1999 (zuzüglich eines 
Zuschlags Yon 21.73 ECR für jedE im Haushaltsjahr 1999 
nach § 12 Abs. 1. Buchstabe b) des aktuellen Haushaltsge
setzes hauptamtlich bzw. hauptbemflich durchgeführte 
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und geförderte CnterrichtsstundcJ abzüglich eines Kon
solidierungsbeitrages Yon 5 \'. H. 

(--1) -C-bcrsteigt die nach Artikel ::> ~ 1 des Gesetzes zur 
l\Iodernisienmg der Weiterbildung Yom 29. September 
1999 zu leistende pauschale Zuweisung den nat:h Absatz 1 
Buchstaben b) und c) auf Cnterrichtsstunden im :\Iin
destangebot entfallenden Bedarf. \'Cn\·endet der Träger 
den l:'nterschiedsbetrag für außerhalb des :'ilindestange
bots besetzte Stellen und für im BPreich dn abschluss
und schulabschlussbezogcnen Bildung durchgeführte 
Unterrichtsstunden. Die in Absatz 1 genannten Durch
schnittsbeträge sind Höchstbeträge. 

s 1 :l 

(1) Die Jugendämter sind zuständig für die Be\Yilligung 
\'On Zu\\·eisungen und Zuschüssen zur Förderung der 
offenen .Jugendarbeit, sm\·eit nicht die Zuständigkeit der 
Landesjugendämter nach s .~ der Landschafts\·erhand
sordnung vom 1--1. Juli 199--1 (GV. :\"RW. S. 657). zuletzt 
geändert am 9. :\"owmber 1999 (GV 1\'RW. S. 599). gegeben 
ist. Dies gil~ auch für eigene '.\Iaßnahmen der .Jugemli-im
ter. 

(2) Die Jugendämter be\Yirtschaften die hierfür im 
Haushaltsplan des Landes \·orgeseh,,rwn Ausgaben nach 
l\Iaßgabt' allgemeiner Weisungen des :\Iinisteriums für 
Frauen. Jugend. Familie und Gesundheit. Satz l gilt 
entsprechend für die ErhPbung ein mit der Bc,ürtschaf
tung der Ausgaben zusammenhängPndcn Einnahmen. 

§ 1--1 

Das Gesetz über die Errichtung eine>s Landesschuldbu
ches für Nordrhein-Wc'stfalen \·om 3. ::,,.;on~mber l(J--18 (GV. 
KR\\'. S. 301) findet mit der 1Taßgabc Anwendung. dass 
lediglich Buchst:hulden in das Landesschuldbuch Pinzu
tragen sind. 

~ 15 

(1) Zum eigenYerant\\·ortlichen :.\Iittelcinsatz für die 
kommunale Sclbsl\·en\·altung \\·erden den Gemeinden 
(GV) für die Durchführung bestimmter Aufgaben wran
schlagte :\litte! in pauschalierter Form zur \'erfügung 
gestellt (Fachbezogene Pauschale). Die Pauschalmittel 
\\'erden insbesondere zur Erfüllung wm Aufgaben in der 
Kinder- und Jugendpolitik ge\\·ähn. 

(2) Die fachbczogcnen Pauschalen \n·rdcn nach objek
tiYicrbarcn Kriterien. die im Haushaltsplan \·erbindlich 
festgelegt sind. an die Gemeinden iGV) \'ertC'ilt. § --11 der 
Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. 

(3) Die Pauschalmittel werden den Gemeinden (GV) 
ohne Antrag zu festgelegten Terminen ausgezahlt. Die 
Gemeinde (GV) hat die gewährten Pauschalmittel in dem 
jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen. 

(--1) Die Gemeinde (GV) weist den Einsatz der Pauschal
mittel nach Abschluss des Haushaltsjahres unwrzüglich 
durch rechtsyerbinclliche Bestätigung nach. Auf beson
dere Anforderung ist der Xachweis listenmäßig je Aufga
benbereich oder entsprechend der \·erbincllichen Gliede
rung des kommunalen Haushaltsplans durch Auszug aus 
den betreffenden Abschnitten oder Unterabschnitten der 
Jahresrechnung zu führen. 

(5) Die Gemeinde (GV) hat nicht verbrauchte oder nicht 
nachgewiesene Pauschalmittel bis zum 31. 11ärz des 
Folgejahres unaufgefordert an die Landeskasse zurück
zuzahlen. Kicht fristgemäß zmiickgezahlte Beträge sind 
mit 3 v.H. über dem Basiszinssatz zu Yerzinsen. Das Land 
kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der 
Gemeinde (GV) aufrechnen. Die aus der Feuerschutz
steuer gewährte Investitionspauschale ist abweichend 
von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht \·erbrauchte oder 
nicht nachgewiesene Pauschalmittel sind für Investi
tionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu 
verwenden. 

(6) Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale 
gewährt. treten alle insm,;eit bisher geltenden Förderre
gelungen außer Kraft. 

(7) Der Landesrechnungshof ist berechtigt. bei den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden zu p1üfen. ob die 
fachbezogenen Pauschalen bestimmungsgemäß \'enven-

det \Htrden. Leiten die Gemeinden oder GemeindeYcr
bände die fach bezogenen Pauschalen an Dritte ,\·eiter. so 
kann der Landesrechnungshof auch bei diesen prüfen. ob 
die ;1,Iittel bestimmungsgemäß Yerwendet wurden. 

§ 16 

Die Vorschriften und Ermächtigungen in § 3 Abs. 1 und 
--1. § --1. § ,. § 8. § 9. § 10, § 11. § 1:1 und§ 1--1 gelten bis zur 
\'p1·kündung des IIaushaltsgesetzes 2004 weiter. Entspre
chendes gilt für § G Abs. 2. 

~ 1, 
~ 

Das Finanzministerium \\·ird nmä2htigt. die im Rein
druck des Haushaltsplans 2003 not\Yendigen Umsetzun
gen gemäß § 50 der Landeshaushaltsordnung infolge der 
Organisationsentscheidung des :\lini~terpräsidenten vom 
25. .'.\ m·em bcr 2002 ha ushal tsneutral nachzw;ollziehen. 
Darüber hinaus wird es ermächtigt. die im Haushaltsge
setz erforderlichen redaktionellen Anpassungen vorzu
nehmen. 

Artikel II 

Gesetz 
zur Anderung der Verordnung 

über die Gewährung Yon Beihilfen 
in Krankheits-. Geburts- und Todesfällen 

(Beihilfenverordnung - BVO) 

Die Verordnung über die Gewährung nm Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfem·erord
nung -- B\'O) Yom 27. März 1975 (GV. NRW. S. '.i::l2). zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 17. September 2002 (GV. 
:\"R\V. S. H9) \\·ird wie folgt geändert: 

1. § 12 a \Yird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.,(1) Die nach Anwendung des § 12 Abs. 7 verblci
lwnde Beihilfe \Yird je Kalenderjahr. in dem Auf
\\·endungen entstanden sind (§ 3 Abs. 5 Satz 2). um 
folgende Kostendämpfungspauschale gekürzt: 

Stufe Besoldungsgruppen Betrag 

1 Besoldungsgruppen A, 150 Euro 
bis A 11 

') Besoldungsgruppen A 12 300 Euro 
bis A l;j_ B 1. C 1 und C 2. 
H 1 bis H 3. R 1 

:1 Besoldungsgruppen A 16. 450 Euro 
B 2 und B 3. C 3. H --1 und 
H 5. R 2 und R 3 

--1 Besoldungsgruppen B -1 bis 600 Euro 
B 7. C --1, R --1 bis R ,· 

;1 Höhere Besoldungsgrup- 750 Euro.·· 
pcn 

b) In Absatz 5 ,,·ird die Angabe „26 Euro" durch die 
Angabe „40 Euro·· ersetzt. 

2. In§ 16 werden die folgenden Sätze 5 und 6 angefügt: 

.. § 12a Abs. 1 und 5 in der Fassung dieser Verordnung 
ist erstmals für Aufwendungen. die nach dem 
31. Dezember 2002 entstehen. anzuwenden. Für Auf
wendungen. die ,·or dem 1. Januar 2003 entstanden 
sind. gilt § 12a Abs. 1 und 5 in der bis zum 
31. Dezember 2002 geltenden Fassung." 

3. Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel II beruhenden Teile der dort geänderten 
Rechtsverordnung können aufgrund der jeweils einschlä
gigen Ermächtigung durch Rechtsverordnung geändert 
werden. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhcin-Westfalcn - Nr. :33 ,·om 31. Dezember 2002 

Artikel III 
In-Kraft-Treten 

Artikel I und II treten am 1. Januar 2003 in Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2002 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
~ ordrhein -Westfalen 

Der 1Jinisterpräsident 

Peer Steinbrück 

Der Finanzminister 

Jochen Dieckmann 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

Der Justizminister 

Wolfgang Gerhards 

Der :.\Tinister 
für \Virtschaft und Arbeit 

Harald Sehartau 

Die Ministerin 
für Gesundheit. Soziales. 

Frauen und Familie 

Birgit Fischer 

Die .Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder 

Vte Schäfer 

Die :l!Iinisterin 
für \Vissenschaft und Forschung 

Hannelore Kraft 

Der IVIinister 
für Städtebau und \Vohnen. 

Kultur und Sport 

Dr. Michael Vesper 

Die .Ministerin 
für UnnYelt und Naturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

Der Minister 
für Verkehr. Energie und Landesplanung 

Dr. Axel Horstmann 

Der :\Iinister 
im Geschäftsbereich des :11inistcrpräsidenten 

Wolfram Kuschke 
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Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 
2003 

Gesamtplan 

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO) 

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Xr. 2 LHO) 

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) 

Anlage zum 
Haushaltsgesetz 2003 
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Haushaltsübersicht 

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben 
tungsermäch-
tigungen 

2003 2002 2003 2003 2002 
(TEUR) (TElJR) (TECR) (TEUR) (TE"CR) 

01 Landtag 1 408.2 1 408.2 89 328.6 675.0 89 219.2 

02 Ministerpräsident 3 011.7 3 011.7 140 957.4 37 117.0 159 281.7 

03 Innenministerium 187 280.0 187 ;353_4 3 803 ::l63,4 319 069.9 3 391 756.5 

04 Justizministerium l 016 21:3.4 l 016 213.<± ::l 019 5H.9 H3 928.0 2 99<± 9<±9.4 

O.'i Ministerium für Schule. 
Wissenschaft und Forschung 1 0<±3 22<±.2 l 04:3 224.2 16 317 76-U 602 195.7 16 <±05 867.5 

08 Ministerium für Wirtschaft und 
Mittelstand, Energie und Verkehr 1 752 590,0 1 750 165.3 3 169 625.8 5 273 035,0 3 506 199,9 

10 !VIinisterium für Umwelt 
und Naturschutz. 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 330 794.J 330 794.3 91'± 171.7 -±02 533,0 973 133.0 

11 ~Iinisterium für Frauen. Jugend. 
Familie und Gesundheit 200 540.6 200 540,6 1 923 140.8 3<±6 924.5 1 923 560.6 

12 Finanzministerium 901 925.4 901 925.'± 1 ,:3:l rn:rn 4, 36:3.0 1 758 'i74c.4 

13 Landesrechnungshof 326.2 326.2 36 329.9 349.0 36 492.5 

14 Ministerium für Städtebau und Wohnen. 
Kultur und Sport 902 49,.6 902 49,.6 l 970 206.::l 226 4'2'i .0 1 731 080.1 

15 :VIinisterium für Arbeit und Soziales. 
Qualifikation und Technologie 197 205,5 197 205.5 1 023 385.3 257 627.2 1114 110.0 

20 Allgemeine FinanzYerwaltung 41 232 3<±6.4 <±1 279 346.5 13 l'i3 392.5 'i40 973.0 13 733 194.3 

Zusammen 4, 319 363.7 43 323 269.1 47 819 363.7 3 4J3 242,3 43 323 269.1 
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Finanzierungsübersicht 

I. Haushalts,·olumcn 

II. Ermittlung des Finanzierungssaldos 

1. Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur SchuldPntilgung am Kreditmarkt. 
Zuführung an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren) 

2. Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln. 
Entnahmen aus Rücklagen und "C'berschüssen aus Vorjahren) 

3. Finanzierungssaldo 

III. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 

4. Nettoneuyerschuldung am Kreditmarkt 

4.1 Einnahmen aus Krediten \"OID Kreditmarkt (brutto) 

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

4.21 darunter gemäß § 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Haushaltsgesetz in Verbindung 
mit § 12 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz 

4.3 Netto-XeuYerschuldung am Kreditmarkt 

.5. Entnahme aus Rücklagen 

6. Überschüsse aus Vorjahren 

7. Zuführung an Rücklagen 

8. Finanzierungssaldo 

IV. ~achrichtlich 

Ermittlung der Kreditermächtigung für Kreditmarktmittel 

Einnahmen aus Krediten ;-om Kreditmarkt 
dazu gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz in Yerbindung 
mit § 12 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz 

dazu gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 Haushaltsgesetz 

Kreditermächtigung 

Kreditfinanzierungsplan 

1. Einnahmen aus Krediten 
bei Gebietskörperschaften. Sondervermögen usw. 
vom Kreditmarkt 

Zusammen 

II. Tilgungsausgaben für Kredite 
bei Gebietskörperschaften, Sonderyermögen usw. 
vom Kreditmarkt 

Zusammen 

III. ~etto-Neuverschuldung insgesamt 
bei Gebietskörperschaften. Sondervermögen usw. 
am Kreditmarkt 

Zusammen 

(Mio. EUR) 

47 819.4 

47 819.4 

- 4 065.9 

13 653.5 

9 755.5 

9 755,5 

3 898.0 

167,6 

0.3 

0.0 

- 4 065.9 

3 898.0 

9 755.5 

0.0 

13 653.5 

(Mio. EUR) 

29,3 
13 65:1,5 

13 682.7 

150,8 
9 755,5 

9 906,3 

- 121,6 
3 898,0 

3 776,4 

- GV. XRW. 2002 S. 660. 



Gesetz- und Verorclnungsblall für das Land Norclrh,·in-\\'estfr,len :\"r. :_rn ,·om 31. Dezember ~002 671 

Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
an die Gemeinden und Gemeinde,·erbände 

im Haushaltsjahr 2003 
und zur Regelung des interkommunalen Ausgleichs 

der finanziellen Beteiligung der Gemeinden 
am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit 

im Haushaltsjahr 2003 

Vom 18. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
:'.liermit verkündet wird: 

Artikel I 

Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
an die Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2003 
(Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2003) 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Grundlagen 

§ 1 Zuweisungen des Landes an die Gen1einden und 
Gemeinde\·erbände 

§ 2 Allgemeiner SteuerYerbund 

§ 3 Aufteilung des Verbundbetrages 

§ 4 Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuen·er
bundes 

Zweiter Teil 
Allgemeiner Steuerverbund 

§ :i Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen 

§ 6 Aufteilung der Schlüsselmasse 

§ 7 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Ge
meinden 

§ 3 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemein
den 

§ 9 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Ge
meinden 

§ 10 Überbrückungshilfen zur Anpassung an Verände
rungen des Berechnungssystems der Schlüsselzu
weisungen 

§ 11 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Kreise 

§ 12 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 

§ 13 Ermittlung der 1-:"mlagekraftmesszahl für die Kreise 

§ 14 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Landschaftsverbände 

§ 15 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Land
schaftsverbände 

§ 16 Ermittlung der ümlagekraftmesszahl für die Land
schaftsverbände 

§ 17 Pauschale Förderung investiver ::VIaßnahmen von 
Gemeinden 

§ 18 Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommu
naler Aufwendungen im Schulbereich 

§ 19 frei 

§ 20 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever
bände aufgrund besonderer Bedarfe, die nicht im 
Schlüsselzuweisungssystem berücksichtigt sind und 
einmalige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein
deverbände zur Überwindung außergewöhnlicher 
Belastungs- und besonderer Bedarfssituationen 

§ 21 frei 

§ 22 frpi 

§ 23 Zm\·eisungE'n zu :\Iaßnahmen der Stadterneuerung 

§ 24 Zuweisungen zu :\Iaßnahmen der Denkmalpflege 
und zur Förderung kleinerer pri\·ater Denkmalpfle
gcmaßnahmcn 

§ 25 Zu\Ycisungen zu kommunalen :\Iuseumsbautcn 

§ 26 Zuweisungen zu Sportstättenbauten 

§ 27 Zuweisungen zur ökologischen Gestaltung im Em
scher-Lippe-Raum 

§ 28 Zm\·eisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sa
niPrung \"On Altablagerungen und Altstandorten 

§ 29 ZuwPndungcn zu Landestheatern 

§ 30 Kostenpauschalen nach§ 4 Flüchtlingsaufnahmege
setz (FlüAG) und nach § 10a Landesaufnahmegesetz 

§ 31 Zm\·eisungpn für EinrichtungPn der \Veiterbildung 
in der Trägerschaft \"On Gemeinden und Gemeinde
Yerbänden 

§ :32 ZuwPisungen zur pauschalen Förderung der \Vie
dcrbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter in kom
munalen Krankenhäusern 

§ :-l3 Zuweisungen zur Entwicklung entbehrlicher Flä
chen im Bahnflächenpool Nordrhein-\Vestfalen 

§ :3-1- Abrechnung für das Haushaltsjahr 2001 

Dritter Teil 
Zuweisungen außerhalb 

des allgemeinen Steuerverbundes 

§ 35 Zuweisungen zu den Kosten der VPrteidigungslas
ten- und Lastenausgleichsverwaltung bei kreis
freien Städten und Kreisen 

§ 3n Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste durch die Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs -

§ 3, Zm\·eisungen nach l\Iaßgabe des Haushaltsplans 

Vierter Teil 
Umlagen, Umlagegrundlagen 

§ 33 Kreisumlage 

§ '.19 Landschaftsumlage 

§ -tO Verbandsumlage des Kommunalverbandes Ruhrge
biet 

Fünfter Teil 
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren 

§ 41 Berechnung und Auszahlung der Schlüsselzuwei
sungen. der Zuweisungen nach den §§ 10. 17, 18 
und 20 

§ 42 Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 

§ 43 Datengrundlagen 

§ 44 Bewirtschaftung der ::Vlittel 

§ 45 Förderungsgrundsätze für Z\\·eckgebundene Zuwei
sungen 

§ 46 Sonderregelungen für zweckgebundene Zuweisun
gen 

§ 47 Kürzungsermächtigung 

§ 48 Durchführungsyorschriften 
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Erster Teil 
Grundlagen 

§ 1 
Zuweisungen 

des Landes an die Gemeinden 
und GemeindeYerbände 

(1) Die Gemeinden und GemeindeYerbi*nde tragen die 
Kosten ihrer Pigenen und der ihnen iibertragenen Aufga
ben. soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Gemeinden und Gemeinden'rbümle erhalten 
\'Dm Land im \Vege des Finanz- und Lastenausgleichs zur 
Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und 
zweckgebundene Zm\·eisungen für die Frl"üllung ihrer 
Aufgaben. 

(3) Die Gemeinden und Gemeinde\·erbäncle erhalten 
einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (allgemei
ner Steuen·erbuncl). Das :\'ähcre regelt dieses Gesetz. 

(-±) Die Gemeinden und Gemeinden:Tbände erhalten 
ferner ZmYeisungen nach näherer Bestimmung dieses 
Gesetzes sowie nach :\Iaßgabe des Haushaltsplans des 
Landes. 

(5) Soweit den Gemeinden und Gem,!inde\·erbänden 
Zuwendungen auf Grund besonderer Gesetze ge\\·ährt 
werden. bleiben diese unberührt. 

§ 2 
Allgemeiner SteuerYerbund 

(1) Das Land stellt den Gemeinden und GemeindeYer
bänden 23 WJm Hundert seines Anteils an der Einkom
mensteuer, der Körperschaftsteuer und der l,'msatzstPuer 
(Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung. Der Landesanteil 
an der -Cmsatzsteuer \Yird um den in § 36 Abs. 3 
festgesetzten Betrag gekürzt. 

Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeinde
Yerbände mit 2'.~ Yom Hundert an \·ier Siebteln der 
Einnahmen aus der Grundenn'rbsteuer (Landesstem~r). 

Der Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern nach den 
Sätzen 1 und 2 wird um den Beitrag \On ;381000000 El:-R 
gekürzt. der dem Anteil des Landes ohne seine Gemein
den an der Finanzierung des Fonds .. Aufbauhilfe-- gem. 
Artikel 5 und 7 des Gesetzes zur Änderung steuerrechtli
cher Vorschriften und zur Errichtung eines Fonds .. Auf
bauhilfe .. (FlutopfersolidaritütsgesPlz) \·om 19. Septem
ber 2002 (BGBl. I S. 3651) entspricht. 

(2) Vom allgemeinen Steuerycrbund sind die Tantiemen 
in Höhe Yon 2 600 000 EUR abzuziehen. die das Land für 
die Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund ge
setzlicher Vorschriften und Yertraglicher Vereinbarungen 
zu entrichten hat. 

(3) Vom allgemeinen SteuerYerbund sind 900000 EL"R 
abzuziehen. die dem Land zur Erfüllung wrtraglicher 
Vereinbarungen an das Erzbistum Paderborn als Gegen
leistung für das Ruhen bzw. die Ablösung kommunaler 
Kirchenbaulasten zur Verfügung stehen. 

(4) Vom allgemeinen SteuerYerbund ist ein kommuna
ler Beitrag an den einheitsbedingten Gesamtlasten Yon 
162 000 000 ECR abzuziehen. 

(5) Vom allgemeinen SteuerYerbund werden einmalig 
5000000 EUR abgezogen. Sie stehen im Haushaltsjahr 
2003 zur Anschubfinanzierung der zum 1. Januar 2003 
errichteten Gemeindeprüfungsanstalt zur Verfügung. 

(6) Den Berechnungen nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 sowie 
den Absätzen 2 bis 5 sind die Ansätze im Haushaltsplan 
des Landes zugrunde zu legen: so\Yeit Haushaltsansätze 
und -ergebnisse Yoneinander ab\,·eichen. ist der Aus
gleich nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres spätestens 
im übernächsten Haushaltsjahr Yorztmehmen. Die Ab
rechnung des Haushaltsjahres 2001 regelt § 34. 

§3 
Aufteilung des Verbundbetrages 

(1) Die :'-.litte! nach ~ 2 Abs. 
bPtragen ' 7 037 770 000 EUR. 

Da\·on entfallen auf 

1. Abzüge nach § ~ Abs. 2. 3. 
-± und .5 

2. allgPmeine Zm\·eisungcn 

170500000 EUR. 

6340780000 EUR. 

3. zweckgebundene Zm\eisungen 526490000 ECR. 

(2) Die allgemeinen Zuweisungen werden nach den§§ 5 
bis 20. die Z\\"Pckgebundenen ZmYeisungen nach den§§ 23 
bis :i;i aufgeteilt. 

§ -1 
Zuweisungen außerhalb 

des allgemeinen Steuen·erbundes 

Außerhalb des allgemeinen SteuerYt>rbundes erhalten 
die Gemeinden und Gemeinden·rbände Zu\veisungen 
nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes und nach 
:'-.laßgabe des Haushaltsplans des Landes. Im Einzelnen 
gelten die §§ :,5 bis 37. 

Zweiter Teil 
Allgemeiner Steuen-erbund 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Zuweisungen 

(Schlüsselzuweisungen, Pauschale Zuweisungen 
für kommunale ltn-estitionsmaßnahmen 

und zur l:nterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Schulbereich, besondere Zuweisungen · 

außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems) 

A. 
Schlüsselzuweisungen 

1. Unterabschnitt 
Allgemeine Vorschrift und Schlüsselmasse 

§ 5 
Grundsätze 

für die Schlüsselzuweisungen 

(1) Die GemPinden. Kreise und Landschafts,·erbände 
erhalten SchlüsselzmYeisungen. deren Höhe sich für die 
einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnittli
chen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuerkraft oder 
l,"mlagekraft bemisst. Belastungen. die Gemeinden und 
Kreisen durch die Trägerschaft von Schulen entstehen. 
werden berücksichtigt. Die den Gemeinden aufgrund 
steigender Soziallasten entstehenden :VIehrbelastungen 
und :'-.lchrauf\\·endungen für Zentralitätsfunktionen sind 
bei der Ermittlung des normierten Bedarfs zur Festle
gung der Aufgabenbelastung angemessen zu berücksich
tigen. 

(2) Die Sehlüssdzuweisung wird aus einer Ausgangs
messzahl(§§ 8. 12 und 15) und einer Steuerkraftmesszahl 
(§ !,) oder l."mlagekraftmesszahl (§§ 13 und 16) ermittelt. 

§ 6 
Aufteilung der Schlüsselmasse 

Für Schlüsselzm,·eisungen stehen insgesamt 
5875488000 EUR zur Verfügung. Von dem zur Verfü
gung stehenden Betrag yon 5875488000 EUR werden 
5 617181000 E"CR als allgemeine Deckungsmittel und 
258307000 EUR zur Durchführung investiYer :.\faßnah
men bereitgestellt. Die Schlüsselzuweisungen werden wie 
folgt aufgeteilt: 

1. SchlüsselzmYeisungen 
an die Gemeinden 4580889000 EUR 
davon zur Durchführung 
inwstiYer Maßnahmen 201559 000 ECR 

2. Schlüsselzm\·eisungen 
an die Kreise 
daYon zur Durchführung 
inYesti\·er :\Iaßnahmen 

3. Schlüsselzuweisungen 

701589 000 EUR 

30870000 ECR 
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an die Landschaftsverbände 
davon zur Durchführung 
investiver ::VIaßnahmen 

4. Überbrückungshilfen nach § 10 

588128 000 ECR 

25 878 000 EUR 

4882000 EL"R 

2. l:'nterabschnitt 
Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 

§7 

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
für die Gemeinden 

(1) Die Gemeinde erhält als Schlüsselztm·eisung 90 vom 
Hundert des "Gnterschiedsbetrages z,,·ischen der Aus
gangsmesszahl (§ 8) und der Steuerkraftmesszahl (§ 9). 

(2) Erreicht die Steuerkraftmesszahl die Ausgangs
messzahl. so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuwei
sung. 

(3) Bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisung nach 
den Absätzen 1 und 2 wird zunächst von der Gesamt
schlüsselmasse einschließlich des im·esti,·ei1 Anteils aus
gegangen. Von dem ermittelten Betrag \\·erden für jede 
Gemeinde 4,4 vom Hundert als im·estive Zmveisungsmit
tel ausge\\·iesen. 

§8 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Gemeinden 

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde ,vird ermit
telt, indem der Gesamtansatz (Absatz 2) mit dem einheit
lichen Grundbetrag (Absatz 9) verYielfältigt "·ird. 

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz, dem 
Schüleransatz. dem Soziallastenansatz und dem Zentra
litätsansatz gebildet. 

(3) Der Hauptansatz einer Gemeinde ,vird nach einem 
Hundertsatz ihrer Einwohnerzahl errechnet. Die für den 
Hauptansatz maßgebenden Staffelklassen und die für sie 
geltenden Hundertsätze sind in der Anlage 1 zu diesem 

Anlage 1 Gesetz festgelegt. Liegt die Eim,·ohnerzahl einer Ge
meinde zwischen zwei Stufen der Staffelklasse. so ,,·ird 
der Hundertsatz mit den daz\\·ischen liegenden \-Verten 
angesetzt: der Hundertsatz ,Yird auf eine Dezimalstelle 
hinter dem Komma aufgerundet. 

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden nach einem 
Hundertsatz für jeden Schüler an Schulen ge\\·ährt. deren 
Träger sie zu Beginn des Haushaltsjahres sind. Die zu 
berücksichtigende Schülerzahl wird der amtlichen 
Schulstatistik 2001 für die allgemeinbildenden und be
rufsbildenden Schulen entnommen. Zusätzlich ·werden 
auch die Schüler neu errichteter Schulen berücksichtigt. 
deren Träger die Gemeinden erstmals zu Beginn des 
Haushaltsjahres 2003 sind. Schüler. die in der Schulsta
tistik 2001 aufgeführt ,verden. deren Schulen jedoch zu 
Beginn des Haushaltsjahres 2003 nicht mehr in der 
Trägerschaft der Kommune sind. die in der Schulstatistik 
2001 ausgewiesen ist. werden nicht berücksichtigt. Nicht 
integrativ beschuhe Schüler aller Schulformen. die in 
Ganztagsform beschult werden, werden mit 150 vom 
Hundert berücksichtigt. Integrati,· beschuhe Schüler. die 
ir. Halbtagsform beschult ,Yerden. werden mit 300 vom 
Hundert berücksichtigt. Integrativ beschuhe Schüler. die 
in Ganztagsform beschult werden. ,verden mit 510 von1. 
Hundert berücksichtigt. Soweit Zweck\·erbände Schul
träger sind. werden die Schüler auf die dem Zweck\·er
band angehörenden Gemeinden entsprechend dem Anteil 
an der Cmlage aufgeteilt. 

(5) Die nach Absatz 4 ermittelten Schülerzahlen werden 
nach Schulformen mit dem in der Anlage 2 zu diesem 

Anlage 2 G2setz festgelegten Satz ve1Tielfältigt. 

(6) Der Schüleransatz beträgt 92 vom Hundert der nach 
Absatz 5 ermittelten Schülerzahlen. Der Schüleransatz 
wird den Städten Düren und Gütersloh zur Hälfte auch 
für Schüler gewährt, die die Stiftischen Gymnasien in 
diesen Gemeinden besuchen. 

(7) Als Soziallastenansatz "-erden der einzelnen Ge
meinde die von der Bundesanstalt für Arbeit nach dem 
Stand Juni 2002 ermittelten Arbeitslosen mit einer Dauer 

der Arbeitslosigkeit von 6 ::.\Ionaten und mehr hinzuge
rechnet. Die Arbeitslosen sind je nach Dauer der Arbeits
losigkeit nach folgender Staffe:. zu berücksichtigen: 

Dauer der Arbeitslosigkeit 

6 ::\fonate bis unter 12 ::VIonate 
12 ::.VIonate bis unter 2--1 ::.\Ionate 
24 ::.\fonate und länger 

Arbeitslosenzahl 

fünffach. 
sechsfach. 

siebenfach. 

(8) Als Zentralitätsansatz werden den einzelnen Ge
meinden 15 vom Hundert der von der Bundesanstalt für 
Arbeit nach dem Stand vom 31. Dezember 2001 vorläufig 
ermittelten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
hinzugerechnet. 

(9) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen den einheitlichen Grunc.betrag nach Absatz 1 in 
der Weise fest. dass der für Schlüsselzuweisungen an die 
Gemeinden zur Verfügung gestellte Betrag aufgebraucht 
wird. 

§9 
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 

für die Gemeinden 

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Ge,verbesteuer. der Grundsteuer. des Gemeindeanteils an 
der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der 
Cmsatzsteuer abzüglich der Steuerkraftzahl der Gewer
besteuerumlage. 

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt 

1. bei der Ge\\·erbesteuer das durch den Hebesatz für das 
Haushaltsjahr 2002 geteilte Ist-Aufkommen in der Zeit 
vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 mit --!03 , 0 0111 Hundert: 
Soweit in dieser Zeit Zahlungen der Ge'-\·erbesteuer 
nach Ertrag und Kapital für Vorjahre anfallen, werden 
diese berücksichtigt. Dabei ,,·ird das Ist-Aufkommen 
durch den Hebesatz für das Haushaltsjahr 2002 geteilt 
und mit 403 ,·om Hundert ,·en·ielfältigt. 

2. bei der Grundsteuer das durch den Hebesatz für das 
Haushaltsjahr 2002 geteilte Ist-Aufkommen in der Zeit 
vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 

für die Grundsteuer A 
für die Grundsteuer B 

mit 192 vom Hundert. 
mit 381 vom Hundert: 

3. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen für die Zeit vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 
2002 

- zuzüglich der in diesem Zeitraum angefallenen 
Kompensationsleistungen nach§ 36 Gemeindefinan
zierungsgesetz 2001 (GV. XRW. S. 172) und § 36 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2002 (GV. NRW. 2001. 
S. 887). 

- unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum 
angefallenen Abrechnungsbeträge: 

4. bei dem Gemeindeanteil an der Cmsatzsteuer das 
Ist-Aufkommen für die Zeit vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 
2002: 

5. bei der Ge\\-erbesteuerumlage das durch den Hebesatz 
für das Haushaltsjahr 2002 geteilte Ist-Aufkommen der 
Gewerbesteuer in der Zeit vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 
2002 mit 102 ,·om Hundert. 
So\\·eit in dieser Zeit Zahlungen der Gewerbesteuer 
nach Ertrag und Kapital für Vorjahre anfallen. \Yerden 
diese berücksichtigt. 

§ 10 

-C-berbrückungshilf en 
zur Anpassung an Veränderungen 

des Berechnungssystems der Schlüsselzuweisungen 

Für pauschale Zuweisungen zur Überbrückung von 
Einnahmeverlusten von Gemeincien. die im Zusammen
hang mit dem Fortfall der Berücksichtigung von A- und 
D-Eimvohnern im Schlüsselzuweisungssystem besonders 
betroffen sind. werden bis zu 4 882000 ECR zur Verfü
gung gestellt. 
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DiP PmpfangsberechtigtPn Gemeinden und der der 
je,Yeiligen Gemeinde zustehende B!'trag ergeben sir.'.h aus 

Anlage 3 der Anlage 3 zu diesem Gesetz. 

3. rnterabschnitt 
Schlüsselzuweisungen an rlie Kreise 

§ 11 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Kreise 

(1) Der Kreis erhält als Sehlüsselzmn'istmg den Ln1er
schiedsbetrag zwischen der Ausgangsmesszahl ( § 1:2) und 
der l' mlagekraftmesszahl ( § 1:3). 

(:2) Bei der Festsetzung der SchlüsselzmYPi~ung nach 
Absatz l \\·ird zunächst •,·on der Gesamtschlüsselmasse 
einschließlich des inYesti\·en Anteils ausgegangen. Von 
dem ermittelten Betrag \\·erden für jeden Kreis ·1.4 Yom 
Hundert als in\·estin' Zll\\'Pist:ngsmitt,·l ausge\\·iesen. 

§ 12 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Kreise 

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wi:·d ermittelt. 
indem der Gesamtansatz (Absatz 2) mit dem einheitlichen 
Grundbetrag (Absatz 5) wr\'ielfältigt ,,·ird. 

(2) Der Gesamtansatz ,Yircl aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet. 

(3) Der Hauptansatz einPs Kreises enlspricht seiner 
Ein\Yohnerzahl. 

(-±) Der Schüleransatz \\'ird den Kreisen ge\\·ahrt. so,\·eit 
sie Schulträger sind. 

Die Regelung in § 8 Abs. 4 und ;i gilt entsprechend. Der 
Schüleransatz beträgt 163 \·0111 Hundert dff nach dt•r 
Anlage 2 zu diesem Gesetz ermitteltPn Schülerzahlen. 

(5) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen dt>n einheitlichen Grundbetrag in der Weise frst. 
dass der für Schlüsselzuweisungen an die K1·eise zur 
Verfügung gestellte Betrag aufgebraucht wird. 

§ 1~ 
Ermittlung der Cmlagekraftmcsszahl 

für die Kreise 

Die Cmlagekraftmesszahl beträgt 32 \'Om Hundert der 
l'mlagegrundlagen. die für dieses Haushaltsjahr gelten. 

4. l.'uterabschnitt 
Schlüsselzuweisungen 

an die Landschafts,·erbände 

§ Ll 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Landschaftsn·rhiinde 

(1) Jeder Landschaftswrband erhält den lnterschieds
betrag Z\\·ischen der Ausgangsme,szahl ( § l:'i) und der 
Umlagekraftmesszahl \§ 16) als Schlüsselzuweisung. 

(:2) Bei der Festsetzung der Schlüsselztm·eisung nach 
Absatz 1 \Vird zunächst von der Gesamtschlüsselmasse 
einschließlich des investiven Anteils ausgegangen. Von 
dem ermittelten Betrag ,verden für jeden Landschafts
Yerband 4.4 Yom Hundert als im·estiYe Zuweisungsmittel 
ausgewiesen. 

§ 15 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Landschaftsverbände 

(1) Die Ausgangsmesszahl wird ermittelt, indem die 
Einwohnerzahl des jeweiligen Landschaftswrbandes mit 
dem einheitlichen Grundbetrag (Absatz 2) Yervielfältigt 
\Yird. 

(2) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen den einheitlichen Grundbetrag nach Absatz 1 in 
der Weise fest. dass der für Schlüsselzm\·eisungen an die 
Landschafts\·erbände zur Verfügung gestellte Betrag 
aufgebraucht wird. 

§ 16 
Ermittlung der rmlagekraftmesszahl 

für die Landschaftswrbände 

Die Umlagckraftmesszahl beträgt 14 \'Om Hundert der 
Umlagegrundlagen. die für diese$ Haushaltsjahr gelten. 

B. 
Pauschale Zuweisungen 

für kommunale Im·estitionsmaßnahmen 
und zur Unterstützung 

kommunaler Aufwendungen im Schulbereich 

§ 17 
Pauschale Förderung im:estiver !\tlaßnahmen 

von Gemeinden 

(1) Zur pauschalen Förde·ung investin·r j\faßnahmen 
\Verden den Gemeinden :2;3 6:20 000 ECR zur Verfügung 
gestellt. Der Betrag wird zu sieben Zehnteln nach d,'r 
Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebiets
fläche wrteilt. 

(~) Die Euro-Beträge je Einwohner und je tausend 
Quadratmeter Gebietsfläche werden \·om Innenministe
rium und Finanzministerium ermittelt und festgesetzt. 

§ 18 
Pauschale Zuweisungen 

zur rnterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Schulbereich 

(1) Für pauschale Zm\·eisungen zur Unterstützung 
kommunalPr Aufwendungen im Schulbereich werc!Pn 
4:20000000 ECR zur Verfügung gestel:t. Die Mittel können 
von den Gemeinden und Gemeinde,·erbänden im Rahmen 
des § :rn Schulven\·altnngsgesetz (SchVG) für den Bau. 
die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb. Miete 
und Leasing nrn Schulgebäuden SO\Vie die Einrichtung 
und Ausstattung \'Oll Schulgebäuden eingesetzt ,,-erden. 

(:2) Die Verteilung der l\Iittel Prfolgt gemäß § 4:~ Abs. 2 
auf der Basis der Schülerzahl der Schulstatistik :2001 für 
die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. 

(3) Bei der Verteilung der :\Iittel nach Absatz 2 ist zu 
berücksichtigen. dass jeder Gemeinde. die Schulträger 
ist. ein ?dindestbetrag \'Oll 1 ,:'i 000 EUR jedem Kreis. der 
Schulträger ist. ein :;\Iindestbetrag \'Oll 300000 E'UR und 
Jedem Landschafts\·erband als Schulträger ein J\lindest
betrag rnn 1500 000 El:B gewährt ,\·ircL 

C. 
Besondere Zuweisungen 

außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems 

§ 19 
frei 

§ 20 
Zuweisungen 

an Gemeinden und Gemeindeverbände 
aufgrund besonderer Bedarfe, 

die nicht im Schlüsselzuweisungssystem 
berücksichtigt sind und einmalige Zuweisungen 

an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur tberwindung außergewöhnlicher 

Belastungs- und besonderer Bedarfssituationen 

(1) Für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever
bände aufgrund besonderer Bedarfe, die nicht im Schlüs
selzuweisungssystem berücksichtigt sind. und für einma
lige Z_uweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Uberwindung außergewöhnlicher Belastungs- und 
besonderer Bedarfssituationen ,verden 21 672 000 ECR zur 
Verfügung gestellt. 

(2) Die :vlittel nach Absatz 1 sind bestimmt für 

L Zuweisungen an die Stadt Bonn zum Ausgleich beson
derer Belastungen durch Dienststellen des Bundes in 
Höhe von 2 866 000 EUR: 
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2. pauschale Zuweisungen an Gemeinden. die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastun
gen tragen in Höhe von bis zu 6188 000 El:R: die 
empfangsberechtigten Gemeinden und der der je\wili
gen Gemeinde zustehende Betrag ergeben sich ans der 

Anlage 4 Anlage 4 zu diesem Gesetz: 

3. pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich 
besonderer Härten bei der Erhebung von Abvvasserge
bühren (§ 76 Gemeindeordnung für das Land 0l"ord
rhein-Westfalen [GO]) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666). zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV. NRW. 
S. 160) in Höhe von bis zu 1969 000 EUR: die empfangs
berechtigten Gemeinden und der der je\veiligen Ge
meinde zustehende Betrag ergeben sich aus der An-

Anlage 5 lage 5 zu diesem Gesetz; die Zuweisungen bleiben bei 
der Ermittlung der ansatzfähigen Kosten nach § 6 
Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Xord
rhein-\Vestfalen außer Betracht: 

4. pauschale Zuweisungen an alle Gemeinden des Lan
des zur Förderung kommunaler Projekte zur Ent
wicklungszusammenarbeit; die Zuweisung richtet sich 
nach der Einwohnerzahl jeder Gemeinde zum 
31. Dezember 2001; je Einwohner wird ein Betrag von 
0,208 EUR bereitgestellt; 

5. pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung der Kosten, die durch die landschaftli
che Kulturpflege nach § 5 Abs. 1 Buchstabe c der 
Landschaftsverbandsordnung (L VerbO) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. ~Iai 
2000 (GV. ~RW. S. 462). entstehen in Höhe von 6903000 
EUR; der Betrag wird zu jeweils der Hälfte auf den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie den 
Landschaftsverband Rheinland aufgeteilt. 

(3) Aus Mitteln nach Absatz 1 können Gemeinden und 
Gemeindeverbänden einmalige Zuweisungen zur Über
windung außergewöhnlicher Belastungssituationen und 
einmalige Zuweisungen für besondere Situationen von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden gewährt werden. 
Sie können u. a. gewährt werden für 

1. Zuweisungen zu :;.\faßnahmen, die der Weiterent\vick
lung der kommunalen Selbstverwaltung (u. a. neues 
kommunales Finanzmanagement) dienen: 

2. Zuweisungen zum einmaligen Ausgleich von Härten, 
die sich bei der Durchführung des Finanzausgleichs 
ergeben. 

§ 21 
frei 

Zweiter Abschnitt 
Zweckgebundene Zuweisungen 

§ 22 
frei 

§ 23 
Zuweisungen 

zu Maßnahmen der Stadterneuerung 

(1) Für Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Stadterneu
erung werden 132 337000 EUR zur Verfügung gestellt. 

(2) Von den Mitteln nach Absatz 1 können bis zu 
14 631000 EüR zur Gegenfinanzierung der zugesagten 
B•.mdesmittel für die Stadtteile mit besonderem Entwick
lungsbedarf - die soziale Stadt - eingesetzt werden. 

§ 24 
Zuweisungen 

zu Maßnahmen der Denkmalpflege 
und 

zur Förderung kleinerer privater 
Denkmalpflegemaßnahmen 

(1) Für Zuweisungen zur Förderung denkmalpflegeri
scher Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindever
bande werden 5691000 EUR zur Verfügung gestellt. 

(2) Für Zmveisungen zur Förderung bodendenkmal
pflegerischer :VIaßnahmen der Gemeinden oder Gemein
deverbände werden 3 296 000 EUR zur Verfügung gestellt. 

(3) Die Mittel nach Absatz 1 können bis zu einem Betrag 
von 2 095 700 EL'H für Zuweisungen zur Förderung kleine
rer privater Denkmalpflegemaßnahmen den Gemeinden 
und GemeindeYerbänden pausd~al zur Verfügung gestellt 
werden. 

§ 25 
Zuweisungen 

zu kommunalen ::Vluseumsbauten 

Für Zu"veisungen zur Förderung von ~eu-. "Gm- und 
Erweiterungsbauten und des Erwerbs von Museen vver
den den Gemeinden und Gemeindeverbänden 4 255 000 
ECR zur Verfügung gestellt. 

§ 26 
Zuweisungen 

zu Sportstättenbauten 

Für Zuweisungen zur Förderung von Xeu-. Um- und 
Enveiterungsbauten und der Modernisierung von Sport
stätten werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
15300000 ECR zur Verfügung gestellt. 

§ 27 
Zuweisungen zur ökologischen Gestaltung 

im Emscher-Lippe-Raum 

Zur Förderung von Maßnahmen der ökologischen Ge
staltung im Emscher-Lippe-Raum einschließlich von 
Pflegemaßnahmen zur endgültigen Herstellung geförder
ter Projekte werden den im Einzugsgebiet liegenden 
Gemeinden und Gemeindeverbänden 11600 000 EUR zur 
Verfügung gestellt. 

§ 28 
Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung 

und Sanierung von Altablagerungen 
und Altstandorten 

Für Zuweisungen zur Förderung Yon Gefährdungsab
schätzungen und Sanierungen von Altablagerungen und 
Altstandorten "·erden den Gemeinden und Gemeindever
bänden 7 507 000 E"C"R zur Verfügung gestellt. 

§ 29 
Zuwendungen 

zu Landestheatern 

Zur u nterstützung der Landestheater werden 13 865 000 
ECR zur Verfügung gestellt. Die ::.Vlittel werden den 
Empfängern als Festbetrag nac:t :Ylaßgabe der Anlage 6 Anlage 6 

zu diesem Gesetz zur Verfügung gestellt. 

§ 30 
Kostenpauschalen 

nach§ 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 
und nach § 10 a Landesaufnahmegesetz 

(1) Für die Zahlung der Kostenpauschalen nach§ 4 des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG - vom 27. ::.Vlärz 
1984 (GV. NRW. S. 214), zuletzt geändert durch Sechstes 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuweisung 
und Aufnahme ausländischer F~_üchtlinge (Flüchtlings
aufnahmegesetz - FlüAG) und Drittes Gesetz zur Ände
rung des Landesaufnahmegesetzes (LaufG) in der jeweils 
geltenden Fassung. für ausländische Flüchtlinge im 
Sinne rnn § 2 Xr. 1 und 2 FlüAG stehen im allgemeinen 
SteuerYerbund 203 650 000 Euro zur Verfügung. 

(2) Für die Zahlung der Kostenpauschalen nach§ 4 des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG - vom 27. ::.\färz 
1984 (GV. NRW. S. 214). zuletzt geändert durch Sechstes 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuweisung 
und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlings
aufnahmegesetz - FlüAG) und Drittes Gesetz zur Ände
rung des Landesaufnahmegesetzes (LaufG) in der jeweils 
geltenden Fassung. und nach § 10 a des Landesaufnahme
gesetzes - LaufG - vom 21. ::.Vlärz 1972 (GV. NRW. S. 61), 
zuletzt geändert durch Sechstes Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über die Zuweisung ur.d Aufnahme ausländi
scher Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) 
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und Dnttes Gesetz zur Anderung des Landesaufnahme
gesetzes (LaufG) in der 1e,,·eils geltendPn Fassung. für 
ausländische Flüchtlinge im Sinne \ on § 2 );r. --! Flü_-.\G 
und für ausländischt• Flüchtlinge im Sinne ,on § 10a 
Abs. 1 LaufG stehen im allgemeinen Stnwn·erbund 
5100 000 Euro zur \' erfügung. · 

§ 31 
Zuweisungen 

für Einrichtungen der Weiterbildung 
in der Trägerschaft nm Gemeinden (GV) 

Zur Förderung nm Emrichtungen der \\'citPrbildung 
in der TrägPrschaft Yon GenwinclPn IG\') w,rd aus :\Iit
teln des allgemeinen StPue1Terbundes ein BPtrag nm 
--!8--!50000 El-'R zur \'erfügung gc~tl'llt. 

§ 32 
Zuweisungen 

zur pauschalen Förderung der Wiederbeschaffung 
kurzfristiger Anlagegüter 

in kommunalen Krankenhäusern 

Zur pauschalen Förderung dei· Wiederbeschaffung 
kurzfristiger Anlagegüter in kommunalen Krankenhäu
sern ,,·ird aus :\littcln dPS a11gemeinen Stcucn·nbundes 
ein Betrag YOn ti';",100000 ECR zur \'crfügung gestellt. 

§ 33 
Zuweisungen 

zur Entwicklung entbehrlicher Fläd1en 
im Bahnflächenpool :';orrlrhcin-Westfalen 

Für Zuweisungen zur \'orbercitung des En\·crbs ,·on 
entbehrlichen Bahnflächen durch Gemeinden und Ge
meindeverbände im Rahmen des Hahnflächenpools :\'ord
rhein-\Vestfalen einschließlich des /1.ufbaus des Kompe
tenzzentrums Bahnflächenpool :\'RW \\·erden ,669000 
EUR bereitgestellt. 

Dritter Abschnitt 
Abrechnung 

des allgemeinen SteuerYerhundes 

§ 34 
Abrechnung 

für das Haushaltsjahr 2001 

(1) Für die Abrechnung des allgemeinen Steuen·erbun
cles 2001 sind die Mittel nach § :3 1\bs. 1 Gemeindefinan
zierungsgesetz 2001 (G\'. ~RW. S. 1,2) um den Betrag nm 
66--!2,1600 El.'R zu rcduziPren. 

(2) Der Abrechnungsbetrag wird für _jpde Gemeinde. 
jeden Kreis und Landschaftsyerband ermittelt. indem 

- die Schlüsselzu,\·eisungen 
nach § G :'.\ir. 1 Gemeinde
finanzierungsgesetz 2001 um 

- die Schlüsselzu-weisungen 
nach § G Xr. 2 Gemeinde
finanzierungsgesetz 2001 um 

- die Schlüsselzm\·eisungen 
nach § G °'.\fr. 3 Gemeinde
finanzierungsgesetz 2001 um 

und 

die Im·estitionspauschale 
nach § li Abs. 2 Gemeinde
finanzierungsgesetz 2001 um 

5002G3000 EUR 

,6.32--! 100 ELR 

ti--!168600 EUR 

23315900 EUR 

reduziert werden. Die so ermittelten Beträge werden nach 
den §§ 5 bis 16 sowie § 17 Abs. 2 Gemeindefinanzierungs
gesetz 2001 aufgeteilt. der in 2001 gezahlten Schlüsselzu
weisung und allgemeinen In\·estitionspauschale gegen
übergestellt und saldiert. Der l;nterschiedsbetrag ist den 
Gemeinden. Kreisen und LandschaftsYerbänden auszu
gleichen (Abrechnungsbetrag). 

(3) Der Ausgleich erfolgt mit den entsprechenden 
Zuweisungen nach § •U Abs. 3 anteilig zu den festgesetz
ten Terminen. 

(4) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
errechnen den Abrechnungsbetrag und setzen ihn fest. 

Dritte:r Teil 
Zuweisungen außerhalb des allgemeinen 

Steuen·erhundes 

Erster Abschnitt 
Leistungen nach näherer Bestimmung 

dieses Gesetzes 

§ 35 
Zuweisungen zu den Kosten der 

Verteidigungslasten- und Lastenausgleichsverwaltung 
bei kreisfreien Städten und Kreisen 

(1) Ikn kreisfreien Städten und Knc'isen. denen Verwal
tungsaufgaben auf dem Gebiet der Verteidigungslasten 
übertragen sind. erstattet das Land nach :\iaßgabe des 
Haushaltsplans in Höhe von 2.00000 El~R die entstehen
den persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben. 
so\\·eit sie vom Finanzministerium als erstattungsfähig 
anerkannt werden. 

(2) Die kreisfreien Städte und Kreise. bei denen Aus
gleichsämter eingerichtet sind. erhalten Zuweisungen 
entsprechend dem Haushaltsplan für die durch die 
Durchführung des Dritten Teils des Lastenausgleichsge
setz<'S und der hierzu ergangenen lastenausgleichsrcchtli
chen :'iebengesctze entstandenen notwcndigPn Ven,·al
tungskostcn in Höhe von , 873 90ll ECH. Aus den gemäß 
Satz J bereitgestellten :'viitteln sind die notwendigen 
\'en,·altungskosten bei Sonderzuständigkeiten und \'or
orttätigkeiten nill zu erstatten. 

Im t:brigen werden die Zuweisungen unter Berück
sichtigung der Fallzahlen im Berekh der Allgemeinzu
ständigkeit der Ausgleichsämter verteilt. Die Regelung 
der Einzelheiten sm,·ie die Festsetzung und Abrechnung 
der Zu,\·eisungen obliegen dem Finanzministerium im 
Ein,·ernehmen mit dem Innenministerium. 

Ist ein Ausgleichsamt für den Ben,ich mehrerer Kreise 
oder kreisfreier Städte zuständig. werden die durch die 
ZmYeisung des Landes nicht gedeckten Verwaltungskos
ten ,·on den beteiligten GebiPtskörperschaften anteilig 
getragen. \Vird eine eim·ernehmlichc Regelung zwischen 
den Gebietskörperschaften nicht erzielt. entscheidet auf 
Antrag eines der Beteiligten die im Bereich der Aus
gleichsn·1-wal t ung zuständige Bezirksregierung: bei der 
I-.:ntscheidung ist die Zahl der Fälle zugrunde zu legen. 

§ 36 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden 

für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs 

(lJ Den Gemeinden ,ürd zum Ausgleich ihrer zusätzli
chen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleis
tungsausgleichs ein Anteil ,·on 211 WJm Hundert des 
:\lehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. das dem 
Land gembiß § 1 Abs. l Satz--! des Finanzausgleichsgeset
zes nim 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 9--!-1. 9Ti). zuletzt geändert 
durch Gesetz ,-om 20. Dezember 2001 (BGB!. I ~s. 3955). 
zusteht. 

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Anteil \\·ird nach 
dem Schlüssel yerteilt. der in der jeweils geltenden 
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abfüh
rung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechenden 
Haushaltsjahre festgesetzt ist. 

(3) Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
für das Haushaltsjahr 2003 vorerst auf 480000000 EUR 
festgesetzt und mit je einem Viertel zu den in der jeweils 
geltenden Verordnung über die Aufteilung und Aus
zahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 
und Abführung der Gewerbesteuerumlage für die ent
sprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen für 
die Abschlagszahlungen bz-w. Vorauszahlung auf die 
Schlussabrechnung ausgezahlt. 

(4) Solange eine geltende Verordnung über die Auftei
lung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Ein
kommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage 
für die entsprechenden Haushaltsjahre noch nicht \·or
liegt. können nach näherer Bestimmung von Innenminis
terium und Finanzministerium für die Kompensations
leistung nach Absatz 3 Abschlagszahlungen gezahlt wer-
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den. An die Stelle des Schlüssels nach Absatz 2 tritt der 
Schlüssel. der in der letzten geltenden Verordnung festge
setzt wurde. Als Zahlungstermine \\·erden in diesem Fall 
der 29. April. der :30. Juli. der 30. Oktober und der 
22. Dezember festgesetzt. Die Abschlagszahlungen \\·er
den zum 1. Zahlungstermin nach In-Kraft-Treten der 
Verordnung mit der ersten ordentlichen Zahlung \·er
rechnet. 

(5) Nach Ablauf des Haushaltsjahres \\'ird der den 
Gemeinden zustehende Anteilsbetrag auf der Grundlage 
der vorläufigen Abrechnung der l::-msatzsteuerverteilung 
und des Finanzausgleichs unter den Ländern abschlie
ßend ermittelt und festgesetzt. Xach Anrechnung der 
geleisteten Abschlagszahlungen wird der 1.:-nterschiecls
betrag mit der nächstmöglichen Abschlagszahlung aus
geglichen. 

(6) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zmveisungen regeln das Innenministerium und das 
Finanzminis1eri um. 

Zweiter Abschnitt 

§ 37 
Zuweisungen 

nach Maßgabe des Haushaltsplans 

Das Land ge\Yährt den Gemeinden und GemeindeYer
bänden Zm\·eisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans. 

Die haushaltsmäßige Zuordnung. die Zweckbestim
mung der Zuweisungen und die Haushaltsansätze \H·rden 
vom Innenministerium und Finanzministerium nach Ver
kündung dieses Gesetzes bekanntgegeben. 

Vierter Teil 
L'" mlagen, L' mlagegrundlagen 

§ 38 
Kreisumlage 

(1) Die Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung für das 
Land Xordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli J 994 (GV. ~RW. S. 646). 
zuletzt geändert durch Gesetz \·om 30. April 2002 (GV. 
.KRW. S. 160). wird in Hundertsätzen der Cmlagegrundla
gen festgesetzt. Dmlagegrundlagen zur Erhebung der 
Kreisumlage für das Jahr 2003 sind 

- die Steuerkraftmesszahlen (§ 9) der kreisangehörigen 
Gemeinden abzüglich der im Erfassungszeitraum ange
fallenen Kompensationsleistungen nach § 36 Gemein
definanzierungsgesetz 2001 und § 36 Gemeindefinan
zierungsgesetz 2002: 

- die Schlüsselzuweisungen (§ 7) smveit sie nicht zur 
Durchführung inYestiver ::.VIaßnahmen zugewiesen wer
den unter Berücksichtigung der Abrechnungsbeträge 
nach§ 34: 

- die Ausgleichsbeträge nach § 4 Solidarbeitraggesetz 
2003: 

- die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzie
rungsbeteiligung nach § 4 Solidarbeitraggesetz 2001 
(GV. XRW. S. 172) i. V. m. § 5 Solidarbeitraggesetz 2003 
ergebenden "Cnterschiedsbeträge: 

- die Kompensationsleistungen nach § 36: 

soweit zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 eine geltende 
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abfüh
rung der Ge"verbesteuerumlage für die entsprechenden 
Haushaltsjahre noch nicht vorliegt, sind nach näherer 
Bestimmung von Innenministerium und Finanzministe
rium die Kompensationsleistungen mit den Beträgen 
anzusetzen, die sich durch die Anwendung des Schlüssels 
ergeben. der in der letzten geltenden Verordnung festge
setzt wurde. Eine Abrechnung wird mit dem nächstmög
li-~hen Gemeindefinanzierungsgesetz vorgenommen. Das 
Berichtigungsverfahren im Sinne von § 42 findet keine 
Anwendung. 

Für die Festsetzung einer ausschließlichen Belastung 
oder einer ~lehr- oder ::Vlinderbelastung einzelner Teile 

des Kreises gilt Satz 1 entsprechend. 
(2) Die Cmlagegrundlagen m:ch Absatz 1 gelten über 

das Haushaltsjahr hinaus bis zum In-Kraft-Treten des 
neuen Gemeindefinanzierungsgesetzes für das dem Haus
haltsjahr folgende Jahr. 

§ 39 
Landschaftsumlage 

(1) Die Landschaftsumlage nach§ 22 LVerbO \Vird in 
Hundertsätzen der Cmlagegrundlagen festgesetzt. Cmla
gegrundlagen sind 

-- die Steuerkraftmesszahlen (§ 9) der kreisfreien Städte 
abzüglich der im Erfassungszeitraum angefallenen 
Kompensationsleistungen nach § 36 Gemeindefinan
zierungsgesetz 2001 und § 36 Gemeindefinanzierungs
gesetz 2002: 

- die Schlüsselzmveisungen der kreisfreien Städte (§ 7). 
SO\\·eit sie nicht zur Durchführung im·estiver ~Iaßnah
men zugewiesen \\"erden unter Berücksichtigung der 
Abrechnungsbeträge nach § 34: 

- die Cmlagegrundlagen (§ 38 Abs. 1) und die Schlüssel
zuweisungen (§ 11) der Kreise unter Berücksichtigung 
der Abrechnungsbeträge nach§ 34: 

- die Ausgleichsbeträge der kreisfreien Städte nach § 4 
Solidarbei traggesetz 2003: 

- die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzie
rungsbeteiligung nach § 4 Solidarbeitraggesetz 2001 
(GV. ::'\RW. S. 172) i. V. m. § 5 Solidarbeitraggesetz 2003 
ergebenden Cnterschiedsbeträge der kreisfreien 
Städte: 

- die Kompensationsleistungen an die kreisfreien Städte 
nach§ 36: 

soweit zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 eine geltende 
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abfüh
rung der Ge\\·erbesteuerumlage für die entsprechenden 
Haushaltsjahre noch nicht \'Orliegt. sind nach näherer 
Bestimmung von Innenministerium und Finanzministe
rium die Kompensationsleistungen mit den Beträgen 
anzusetzen. die sich durch die Anwendung des Schlüssels 
ergeben. der in der letzten geltenden Verordnung festge
setzt ,yurde. Eine Abrechnung wird mit dem nächstmög
lichen Gemeindefinanzierungsgesetz vorgenommen. Das 
Berichtigungs\·erfahren im Sinne von § 42 findet keine 
Anwendung. 

(2) § 38 Abs. 2 gilt entsprecher.d. 

§ 40 
Verbandsumlage 

des Kommunalverbandes Ruhrgebiet 

Für die Verbandsumlage des Kommunakerbandes 
Ruhrgebiet gilt § 39 entsprechend. 

Fünfter Teil 
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren 

§ 41 
Berechnung und Auszahlung 

der Schlüsselzuweisungen 
und der Zuweisungen 

nach den§§ 10, 17, 18 und 20 

(1) Die auf die Gemeinden. Kreise und Landschaftsver
bände entfallenden Schlüsselzmveisungen (§ 6) und Zu
·weisungen nach den§§ 10, 17. 18 und 20 werden durch das 
Innenministerium und das Finanzministerium errechnet 
und festgesetzt. sofern sie nich~ bereits als Anlage zu 
diesem Gesetz ausgewiesen sind. 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind unter 
Beachtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertre
tungsregelungen verpflichtet. den zuständigen obersten 
Landesbehörden. dem Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statistik und den Aufsichtsbehörden alle zur Errech
nung und Festsetzung erforderlichen Auskünfte fristge
recht und vollständig zu erteilen. Werden die notwendi
gen Auskünfte nicht oder nicht rechtzeitig erteilt, so 
können das Innenministerium und das Finanzministe-
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rium bestimmen. dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt 
werden oder die Berücksichtigung entsprechender An
sätze für die betroffenen Gemeinden und GemcindeYcr
bände für den Finanzausgleich unterbleibt. § -t2 findet in 
diesen Fällen keine Amn'ndung. 

(2) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
\\·erden ermächtigt. cfü, Ansätze. die nach den §§ 8 und 9. 
12 und J:3. 15 und 16 der Berechnung der Schlüsselzmyei
sungen zugrunde zu legen sind. ausnahms\\·eise für 
einzelne Gemeinden. Kreise und Lanclschafts\·erbändc 
abweichend festzusetzen. wenn sje den Grundsätzen des 
Finanz- und Lastenausgleichs nicht angPmessen gerecht 
werden. 

Das Innenministerium und das Finanzministerium 
können auch eine auf Dauer angelegte Beteiligung Yon 
Gemeinden und Gemeinde\·erbänden an interkommuna
len Gewerbegebieten berücksichtigen. wenn dies erfor
derlich ist. um eine den Grundsätzen eines \·ertcilungsge
rechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung der 
Steuerkraft sicherzustellen. 

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6 und die pau
schalen Zmveisungen zur Cnterstützung kommunaler 
Aufwendungen im Schulbereich nach § 18 \\'erden am 
30. Januar mit einem Achtel. am 27. März. 26. Juni und 
29. September mit jP\\·eils einem Viertel SO\\·ie am 
22. Dezember mit einem Achtel des festgesetzten Gesamt
betrages ausgezahlt. 

Die Im·estitionspauschale nach§ 1, wird am 26. Juni in 
einer Summe ausgezahlt und mit dem Abrechnungsbe
trag nach § 34 Abs. 2 Yierter Spiegelstrich verrechnet. 

(4) Sofern die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
nach § 6. der allgemeinen Im-cstitionspauschale nach§ 17 
und der pauschalen Zuweisungen zur Unterstützung 
kommunaler Aufwendungen im Schulbereich nach § 18 
nicht vor dem ersten ordentlichen Auszahlungstermin 
erfolgt ist. werden das Innenministerium und das Finanz
ministerium ermächtigt. zu diesem Zahlungstermin eine 
Abschlagszahlung in Höhe der ersten Zahlung für das 
,;orangegangene Haushaltsjahr auszuzahlen. In besonde
ren Fällen können das Innenministerium und das Finanz
ministerium die Höhe der Abschlagszahlung für einzelne 
Gemeinden gesondert festsetzen. Die Abschlagszahlun
gen werden nach der endgültigen Festsetzung mit der 
ersten ordentlichen Zahlung nach der Festsetzung auf
grund dieses Gesetzes verrechnet. 

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisun
gen nach den§§ 10 und 20 werden \·om Innenministerium 
und Finanzministerium festgesetzt. 

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die einzelnen 
Gemeinden und Kreise werden durch Bescheid der 
Bezirksregierungen festgesetzt. Das Innenministerium 
und das Finanzministerium können bestimmen. dass die 
Bescheide der Bezirksregierungen den Gemeinden und 
Kreisen unmittelbar durch das Landesamt für Datem·er
arbeitung und Statistik ::-Jordrhein-Westfalen LDS 
zuzuleiten sind. Einwendungen gegen die Bescheide sind 
durch Widerspruch geltend zu machen. 

Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschafts\·er
bände werden durch Erlass des Innenministeriums und 
des Finanzministeriums festgesetzt. 

(7) Nach näherer Bestimmung des Innenmimsteriums 
und des Finanzministeriums können in jedem neuen 
Haushaltsjahr für Schlüsselzmveisungen. allgemeine In
,·estitionspauschalen und für pauschale Zuweisungen für 
kommunale Aufo,·endungen im Schulbereich Abschlags
zahlungen bis zur Höhe der jeweils im Vorjahr zu den 
entsprechenden Terminen gezahlten Teilbeträgen geleis
tet werden, wenn diese bereits vor der Verkündung eines 
Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Haushaltsjahr 
notwendig werden. Die Abschlagszahlungen werden mit 
der ersten ordentlichen Zahlung nach Verkündung des 
neuen Gemeindefinanzierungsgesetzes verrechnet. 

§ 42 
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 

(1) Stellen sich bei der Festsetzung der Schlüsselzmvei
sungen (§ 6). der Im·estitionspauschale (§ 17) und der 
Zuweisungen nach§ 18 Unrichtigkeiten heraus. so sollen 
sie bis längstens zum drittvorangegangenen Jahr nach 

Bewilligung oder Festsetzung berichtigt werden, wenn 
die Summe der Berichtigungen eines Jahres den Betrag 
\'Oll 12 800 El:R übersteigt. 

Im Übrigen gilt das Verwaltungs\'erfahrensgesetz \'0111 

12. Nowmber 1999 (GV. ::'\RW. S. 602). 
(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge wer

den n>rab den zur Verfügung gestellten Schlüsselzuwei
sungen nach § 6. der Im·estitionspauschale nach § 17 und 
den pauschalen Zuweisungen zur Cnterstützung kommu
naler AufwPnc!ungen im Schulbereich nach § 18 entnom
n1cn. 

(3) Berichtigungen nach Absatz l können mit allen 
Leistungen nach diesem Gesetz mit Ausnahme zweckge
bundener Zuweisungen und Zlm·eisungen nach lVIaßgabe 
des Haushaltsplans Yerrechnet "erden. 

§ -13 
Datengrundlagen 

(1) Als Einwohnerzahl im Sinne dü,ses Gesetzes gilt die 
\·om Landesamt für Daten,·erarbeitung und Statistik auf 
den :n. Dezember 2001 fortgeschriebene BeYölkerung. 

(2) Als Zahl der Schüler im Sinne des§ 8 Abs. 4. des§ 12 
Abs. 4 und des § 18 gilt die in der vom Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik geführten Schulstatis
tik des .Jahres 2001 festgesetzte Schülerzahl. Für nach 
2001 errichtete Schulen wird die Zahl der maßgeblichen 
Schüler ,·om Innenministerium und Finanzministerium 
festgesetzt. 

(3) Als Zahl der Dauerarbeitslosen im Sinne des § 8 
Abs. 'i gilt die rnn der Bundesanstalt für Arbeit nach dem 
Stand Juni 2002 ermittelte Arbeitslosenzahl. 

(4) Als Zahl der soziah·ersichPrungspflichtig Beschäf
tigten im Sinne des § 8 Abs. 8 gilt die zum 31. Dezember 
2001 von der Bundesanstalt für Arbeit \·orläufig ermit
teltP Zahl. Abweichungen zu dem von der Bundesanstalt 
für Arbeit nach Ablauf von drei Jahren endgültig festge
setzten Ergebnis werden bei der Berechnung des Zentra
litätsansatzes für den Finanzausgleich 2006 berücksich
tigt. Das Berichtigungswrfahren im Sinne von § 42 findet 
keine Anwendung. 

(5) Für die Berechnung der Zm,·eisungen nach § 20 
Abs. 2 >Jr. 2 werden die Cbernachtungen aus der amtli
chen Beherbergungsstatistik Stand :rn. Juni 2002 zugrun
degelegt. 

(6) Als Gebietsfläche im Sinne des § 17 Abs. 1 ist der 
Gebietsstand zugrunde zu legen. der zum 31. Dezember 
2001 im Jahresabschluss des Liegenschaftskatasters er
mittelt und an das Landesamt für Datenverarbeitung und 
Statistik :\' ordrhein-Westfalen abgegebPn wurde. 

§ -14 
Bewirtschaftung der )Iittel 

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel 

l. für die Schlüsselzuweisungen nach § 6 

2. für die Überbrückungshilfen nach § 10 

3. für die Investitionspauschale nach § 17 

4. für die pauschalen Zuweisungen zur Unterstützung 
kommunaler Aufwendungen im Schulbereich nach 
§ 18 

5. für die Zuweisungen nach § 20 

regeln das Innenministerium und das Finanzministerium. 

(2) Die Bewirtschaftung der ;ylittel für 

1. Zuweisungen zu Maßnahmen der Stadterneuerung 
(§ 23) 

2. Zuweisungen zu Maßnahmen der Denkmalpflege und 
zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaß
nahmen (§ 24) 

3. Zuweisungen zu kommunalen Museumsbauten(§ 25) 

4. Zuweisungen zu Sportstättenbauten(§ 26) 

5. Zuwendungen zu Landestheatern (§ 29) 

regeln das Innenministerium und das Finanzministerium 
im Eim·ernehmen mit den je·weils zuständigen .Yiiniste
rien. 
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(3) Die Be\Yirtschaftung der Mittel nach § 30 Abs. 1 
regelt das Innenministerium. 

(4) Das Ministerium für Umwelt und ~aturschutz. 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz regelt die Be
wirtschaftung der :Mittel nach § § 27 und 28 und setzt die 
Zuweisungen nach § 27 im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium. dem Finanzministerium und dem Mi
nisterium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 
und die Zu\\·eisungen nach § 28 im Eüwernehmen mit 
dem Innenministerium und dem Finanzministerium fest. 

(5) Die Bewirtschaftung der Mittel nach § 30 Abs. 2 
r2gelt das ::.VIinisterium für Gesundheit. Soziales. Frauen 
und Familie. Die Bewirtschaftung der :'..\Iittel nach § 31 
regelt das ::.VIinisterium für Wirtschaft und Arbeit. 

(6) Die BevYirtschaftung der ::.\-'Iittel nach§ 32 regelt das 
Ministerium für Gesundheit. Soziales, Frauen und Fami
lie. 

(7) Das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur 
und Sport regelt die Be,virtschaftung der Mittel nach§ 33 
und setzt die Zuweisungen im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium, dem Finanzministerium und dem :VIi
nisterium für Wirtschaft und Arbeit fest. 

§ 45 
Förderungsgrundsätze 

für alle Z'\veckgebundenen Zuweisungen 

(1) Bei allen z,\·eckgebundenen Zl.rn·eisungen an Ge
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien im Eim·ernehmen mit dem Innenministerium 
sicher, dass bei der Be,Yilligung der Zuweisungen auch 
die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gebietskörper
schaften und ihre Beteiligung am Finanz- und Lastenaus
g~eich berücksichtigt werden. 

(2) Förderprogramme bedürfen insoKeit der Zustim
mung des Innenministeriums. als sie Zu\\·eisungen zu 
Investitionsmaßnahmen von Gemeinden enthalten. die 
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
nach § 75 Abs. 4 GO verpflichtet sind. Die Förderung \'On 
Einzelmaßnahmen der Gemeinden. die ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nicht nachkom
men, bedarf der kommunalaufsichtlichen Zustimmung 
durch die Bezirksregierung. sm,·eit diese 1\'Iaßnahmen 
n:cht bereits in einem genehmigten Haushaltssicherungs
konzept enthalten sind. 

§ 46 
Sonderregelungen 

für zweckgebundene Zuweisungen 

(1) Zuweisungen gemäß den §§ 23. 24. 25. 26. 27 und 29 
können ausnahmsweise auch an nichtkommunale Träger 
gewährt werden. soweit sie Maßnahmen durchführen. 
deren Erfüllung ansonsten den Gemeinden und Gemein
deverbänden obliegt. Mit Ausnahme der Zuweisungen 
nach § 24 Abs. 3 dürfen ZmYeisungen nur ge\\·ährt 
werden. wenn sich der nichtkommunale Träger verpflich
tet, die Einrichtung in dem für gemeindliche Einrichtun
gen üblichen Rahmen für die Offentlichkeit zugänglich 
zu machen und zugleich sicherstellt. dass die Einrichtung 
bei Wegfall oder Vermögenslosigkeit des nichtkommuna
len Trägers an die Gemeinde oder den Gemeinde,·erband 
zurückfällt. 

(2) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden können 
2v,·eckgebundene Zu\veisungen auch zur Durchführung 
von Maßnahmen eines nichtkommunalen Trägers ge
,vährt werden. wenn die Kommune einen beherrschenden 
Einfluss auf dessen Entscheidungen ausüben kann und 
rechtsverbindlich sicherstellt. dass die empfangenen Zu
weisungen für die Dauer der z,veckbindung zweckent
sprechend eingesetzt werden. 

§ 47 
Kürzungsermächtigung 

Das Innenministerium und das Finanzministerium sind 
ermächtigt, allgemeine oder zweckgebundene Zuweisun
gen um den Betrag solcher fälligen Forderungen zu 
kürzen, auf die das Land nach den zur Zeit geltenden 
Bestimmungen einen Anspruch hat. 

§ 48 
Durchführungsyorschriften 

So\Yeit in den vorstehenden Bestimmungen keine be
sondere Regelung getroffen ist. erlassen das Innenminis
terium und das Finanzministerium die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforder liehen Verwaltungsvorschriften. 

S taff elklasse 
(Eim,·ohner) 

25 000 
37 500 
52 500 
70 500 
90 500 

113 500 
139 000 
167 000 
191 500 
230 500 
266 000 
304 500 
345 000 
388 500 
43-! 500 
482 500 
533 500 
587 000 
634 000 

Anlage 1 
zu § 8 Abs. 3 GFG 2003 

Hauptansatz 
\·.H. 

100.0 
103.0 
106.0 
109.0 
112.0 
115.0 
118.0 
121.0 
124.0 
127.0 
130.0 
133.0 
136.0 
139.0 
142.0 
145.0 
148,0 
151.0 
154.0 

Für Gemeinden mit mehr als 634000 Einwohnern beträgt 
der Ansatz 157.0 \'0m Hundert. 

Schüler der 

Grundschulen einschließlich 
Schulkindergärten 
Hauptschulen 
Realschulen 
Gymnasien 
Gesamtschulen 
Berufskollegs 
Sonderschulen 

Gemeinden 

Bonn 
Gangelt 
Geilenkirchen 
Gütersloh 
Harsewinkel 
Herford 
Lotte 
N iederkrüch ten 
Paderborn 
Selfkant 
Siegburg 
\Veeze 
Wegberg 

Summe 

Anlage 2 
zu§ 8 Abs. 5 GFG 2003 

mit 

96 yom Hundert. 
119 yom Hundert. 

88 vom Hundert. 
96 yom Hundert. 

1-16 vom Hundert. 
54 vom Hundert. 

346 vom Hundert. 

Anlage 3 
zu§ 10 GFG 2003 

Betrag EUR 

2 039 706 
54 992 

120 894 
406 145 

56 222 
110 744 

90 662 
355 901 
956 516 

71 920 
36 839 

392 824 
187 810 

4 881175 
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Gemeinden 

Aachen 
Bad Berlehw-g 
Bad Driburg 
Bad Laasphe 
Bad Lippspringe 
Bad :\Jüns1erei fr'1 
Bad Oeynhausen 
Bad Salzuflen 
Bad Sassenclod 
Brakel 
Brilon 
Detmold 
Erwitte 
Eslohe 
Freudentwrg 
Heimbach 
Horn-Bad :\leinberg 
HöxtPr 
Kil'C'hhundem 
LagP 
Lennestadt 
Lippstadt 
l\Ia rienmünster 
J\Ionschclu 
Nieheim 
Kümbreeht 
Olsberg 
Petershagen 
Porta '.Vestfalica 
Preußisch Oldendorf 
Reichshof 
Rödinghausen 
Schiedcr-Sch\\·alenberg 
Schleiden 
Schmallenberg 
Sundern 
Tecklenburg 
Vlotho 
Warburg 
Willebadessen 
\Vinterberg 
\Vünnenberg 

Summe 

Gemeinden 

Blomberg 
Dörentrup 
Engelskirchen 
Hellenthal 
Jülich 
Kall 
Königswinter 
Lage 
Lemgo 
Leopoldshöhe 
Lohmar 
Mechernich 
Monschau 

Anlage 4 
zu § 20 _'\bs. 2 :\'r. 2 GFG 2003 

Betrag ErR 

12~1 ,00 
302 [)I)() 

539 100 
lH (iOO 

265 100 
()2 300 

627 200 
:,;jfj \)00 

425 ,00 
;;o 90(1 

öl 900 
fi l !1Ü(! 

lH 400 

,:3 900 
:,o DOO 
3(1 90tJ 

:Jg, 200 

:rn 9or, 
:30 90(1 
30 !]()() 

;30 90() 

12:; ,00 

30 900 

52 tiOO 
36 400 

122 700 

86 400 
~lü 900 
61 !JOO 
3, 900 
92 800 
30 900 
61 noo 
61 900 

42-t 400 
30 900 
6() 000 
:rn 900 
:rn 900 
:30 900 

6301 -±00 
[)9 800 

6 18, {j()O 

Anlage 5 
zu § 20 Abs. 2 :'sr. :l GFG ~003 

Betrag EUR 

23 100 
99 400 
20 200 

115 800 
94 100 
15 700 

199 100 
163 300 
105 100 
46 900 
93 200 

356 800 
63 500 

Gemeinden 

i\luch 
Xümbrccht 
Schleiden 
Simmerath 
Stcnnn·cle 
Titz 
\\'aidbröl 
\\'incleck 

Summe 

Li ppisches Landestheall'r. Detmold 
H.heinischcs Landestheater. :-; euss 
Burghofbühne im Kr{'ts \\'csel. 
Dinslaken 
WcstfälischC's Landestheatt'r. 
Cas1 rop-Rauxel 

Surn111c 

Artikel II 

Gesetz 

Betrag ECR 

28000 
:\4-HlO 

Li2000 
g 500 

21100 
::-, 300 

2 500 
2:r) 100 

1 002 1110 

Anlage 6 
zu~ 29 GFG 200:1 

8 338 250 tTR 
~ 5;37 040 ElH. 

685 830 El H 

2 303 g;Jo FTH 

D fW5 000 ECH 

zur Regelung des interkommunalen Ausgleichs 
der finanziellen Beteiligung 

der Gemeinden am Solidarheitrag 
zur Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 2003 

(Solidarheitraggesetz - SBG 2003) 

!P 
Grundlagen 

(lJ Die Gemeinden und Gemeinclen·rbändc c·rbringen 
\'Oll eiern \·om Land zu leistenden Solidarbeitrag zur 
Deutschen Einheit (Annui,ätsleistungcn zum Femels 
.. Deutsche• Einheit„ und Zahlungen im Länderfinanzaus
gleich) einen ihrer Finanzkraft entsprechcndt'n Anteil 
\-on -H.O n,m Hundert. 

(2) Der \nm Land zu leistende Solidartwitrag zur 
Deutschen Einheit \\·inl nirliiul'ig auf' Li39000000 El~R 
festgesetzt. 

(3J Der nm den Gerrwmden und Gcmeinde\·erbänclen 
zu erbringende Anteil am Solidarbeitrag nach Absatz 2 
wird \·orläufig auf 6,7000000 E'CR festgesetzt. 

(4) Die Höhe des nach diesem Gesetz zwischen den 
Gemeinden auszugleichenden Solidarbeitrages zur Deut
schc'n Einheit \Yird Yorliiufig auf 618307000 El.:R festge
setzt. 

Dieser Betrag wird \·on den Gemeinden über die 
einheitsbedingte :Vlinderung der nicht inYestiyen Ge
meindeschlüsselmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz 
2003 und über die erhöhte Gewerbesteuerumlage nach § 6 
Abs. 3 Satz 4 Gemeindefinanzreformgesetz in Höhe Yon 
29 Yom Hundert und die Erhöhungszahl für die Gewerbe
steuerumlage nach § 6 Abs. 5 Satz 1 Gemeindefinanzre
formgesetz erbracht. 

(5) Den Berechnungen nach den Absätzen 2. 3 und 4 
sind die Ansätze im Haushaltsplan des Landes für das 
Haushaltsjahr 2003 und das im Gemeindefinanzierungs
gesetz 2003 festgelegte AnteilsYerhältnis zv,;ischen nicht 
im~estiYer Gemeindeschlüsselmasse und sonstigen Zu
\Veisungen aus dem allgemeinen Steue1Terbund zugrunde 
zu legen; aufgrund des Ergebnisses des Haushaltsjahres 
ist die endgültige Festsetzung spätestens im Haushalts
jahr 2005 \~orzunehmen. Die endgültige Festsetzung für 
das Haushaltsjahr 2001 regelt § 5. 
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§2 

Berechnung 
des auszugleichenden Solidarheitrages 

jeder Gemeinde 

(1) Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde am auszuglei
chenden Solidarbeitrag nach § 1 Abs. 4 wird nach dem 
.Anteil ihrer Finanzkraft an der Finanzkraft aller Ge
meinden berechnet. Als Finanzkraft werden zugrunde 
gelegt 

die Steuerkraftmesszahlen (§ 9 GFG 2003). abzüglich 
der im Erfassungszeitraum angefallenen Kompensa
tionsleistungen nach § 36 Gemeindefinanzierungsge
setz 2001 (GV. NRW. S. 172) und§ ;35 Gen1eindefinanzie
rungsgesetz 2002 (GV. ~RW. 2001. S. 887): 

die Schlüsselzuweisungen (§ 7 GFG 2003) sü\veit sie 
nicht zur Durchführung investiver Maßnahmen zuge
wiesen \Verden unter Berücksichtigung der Abrech
nungsbeträge nach § 5 dieses Gesetzes und § 34 GFG 
2003; 

die Kompensationsleistungen nach§ 3G GFG 2003: 

scm·eit zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 eine geltende 
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abfüh
rung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechenden 
Haushaltsjahre noch nicht vorliegt. sind nach näherer 
Bestimmung von Innenministerium und Finanzministe
rium die Kompensationsleistungen mit den Beträgen 
anzusetzen. die sich durch die Am\·endung des Schlüssels 
ergeben. der ü1 der letzten geltenden Verordnung f estge
setzt wurde. Eine Abrechnung wird bei der endgültigen 
Abrechnung des Solidarbeitrages gern. § 1 Abs. 5 Satz 1. 
2. Halbsatz vorgenommen. Das Berichtigungsverfahren 
im Sinne \'On § 42 Gemeindefinanzierungsgesetz 2003 
findet keine Anwendung. 

(2) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen den Betrag nach Absatz 1 für jede Gemeinde 
\·orläufig fest. 

§3 
Berechnung 

der Anrechnungsbeträge jeder Gemeinde 

(1) Auf den nach § 2 Abs. 1 vorläufig ermittelten Anteil 
jeder Gemeinde am auszugleichenden Solidarbeitrag 
werden jeder Gemeinde die auf sie entfallenden Beträge 
nach § 1 Abs. 4 Satz 2 angerechnet. 

(2) Zur vorläufigen Berechnung der erhöhten Gewerbe
steuerumlage \vird das durch den Hebesatz für das 
Haushaltsjahr 2002 geteilte Ist-Aufkommen der Gewer
besteuer in der Zeit \'Om 1. Juli 2001 bis 31. .Juni 2002 
zugrunde gelegt und mit den für 2002 geltenden Verviel
fältigern nach § 1 Abs. 4 verYielfältigt. 

Soweit in der Zeit mm 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 
Zahlungen bei der Ge,verbesteuer nach Ertrag und 
Kapital für Vorjahre anfallen. \Verden diese entsprechend 
berücksichtigt. 

Der Anteil jeder Gemeinde am Gesamtaufkommen der 
er~'löhten Gewerbesteuerumlage in der Zeit \·om 1. Juli 
20'.:>1 bis 30. Juni 2002 wird ermittelt. Die vorläufige 
Mehrbelastung jeder einzelnen Gemeinde wird mit die
sem Anteil am Ansatz für die erhöhte Gewerbesteuerum
lage im Landeshaushalt 2003 berechnet. 

(3) Zur vorläufigen Berechnung des Betrages. um den 
die jeweilige Schlüsselmasse nach Absatz 1 gemindert ist. 
wird die Gemeindeschlüsselmasse nach§ 6 Nr. 1 Gemein
definanzierungsgesetz 2003 um den Anteil der gemeinclli
chen Schlüsselmassenminderung an der Verbundmassen
minderung nach§ 2 Abs. 4 Gemeindefinanzierungsgesetz 
2003 erhöht. Der Anteil berechnet sich nach dem Verhält
nis der im Gemeindefinanzierungsgesetz 2003 festgeleg
ten Aufteilung der gemeindlichen Schlüsselmasse(§ 6 Xr. 
1 GFG 2003) zu allen anderen Zuweisungen aus dem 
allgemeinen Steuerverbund (§ 6 );r. 2 und 3. § 10. §§17 bis 
33 GFG 2003). Der erhöhte Betrag ,drd nach den Vor
schriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2003 auf 
jede Gemeinde aufgeteilt. Er wird mit der nach dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2003 festgesetzten ge
meindlichen Schlüsselzuweisung für jede Gemeinde sal-

diert. Der Unterschiedsbetrag stellt die vorläufige über 
die ::.\Iinderung der Schlüsselmasse erbrachte gemeindli
che Leistung dar. 

(4) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen die vorläufigen Beträge nach Absatz 2 und 3 für 
Jede Gen.winde fest. 

§ -1 
Berechnung 

des Ausgleichsbetrages jeder Gemeinde 

(1) vVeicht der auf jede Gemeinde entfallende Anteil am 
auszugleichenden Solidarbeitrag nach § 2 von den An
rechnungsbeträgen nach§ 3 ab. sind die Cnterschiedsbe
träge zwischen den Gemeinden c, uszugleichen. 

:VIinderzahlungen sind nachzuzahlen. -Cberzahlungen 
werden erstattet. Kachzahlungen und Erstattungen glei
chen sich aus. 

(2J Der Ausgleichsbetrag nach Absatz 1 ist den Cmlage
grundlagen nach den §§ 38 bis 40 Gemeindefinanzie
rungsgesetz 2003 zugrunde zu legen. 

§ 5 

Endgültige Festsetzung 
des Solidarbeitrages 

und des auszugleichenden 
Solidarheitrages 2001 

(1) ::'\ach der Haushaltsrechnung des Landes 2001 
erbringen die Gemeinden und Gemeinde\·erbände zu den 
Belastungen aus der Deutschen Einheit einen endgültigen 
Anteil am Solidarbeitrag rnn 801941800 ECR. 

(2) ~ach der Haushaltsrechnung des Landes 2001 und 
dem im Gemeindefinanzierungsgesetz 2001 festgelegten 
Anteils\·erhältnis zwischen Gemeindeschlüsselmasse und 
sonstigen Zuweisungen aus dem allgemeinen SteuerYer
bund beträgt der zwischen den Gemeinden auszuglei
chende Solidarbeitrag 110011162 El.:R. 

(3) Entsprechend den Berechnungs\·orschriften der§§ 2 
bis 4 Solidarbeitraggesetz 2001 \vird eine ~euberechnung 
des Anteils am auszugleichenden Solidarbeitrag und der 
Anrechnungs- und Ausgleichsbeträge für jede einzelne 
Gemeinde \·orgenommen. Dabei wird die \·on jeder Ge
meinde für das Jahr 2001 tatsächlich erbrachte erhöhte 
Gewerbesteuerumlage und die tatsächliche :Vlinderung 
der Schlüsselzm.\·eisung aufgrund der Verbundmassen
minderung im allgemeinen Steuerverbund 2001 zugrunde 
gelegt. 

\Veicht das Ergebnis der Neuberechnung von der 
vorläufigen Berechnung für 2001 ab. werden die Ab\\·ei
chungen durch Kachzahlungen oder Erstattungen ausge
glichen. Xachzahlungen und Ers':attungen gleichen sich 
aus. 

(4) Der Ausgleichsbetrag nach Absatz 3 ist den l:mlage
grundlagen nach den § § 38 bis 40 Gemeindefinanzie
rungsgesetz 2003 zugrunde zu legen. 

§6 

Verfahren. Termine 

(1) Für jede einzelne Gemeinde werden die Ausgleichs
beträge nach § 4 Abs. 1 vorläufig und nach § 5 Abs. 3 
endgültig durch Bescheid der Bezirksregierungen festge
setzt. Das Innenministerium und das Finanzministerium 
können bestimmen. dass die Besc:1.eide der Bezirksregie
rungen den Gemeinden und Kreisen unmittelbar durch 
das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen - LDS - zuzuleiten sind. Eimxen
dungen gegen die Bescheide sind durch Widerspruch 
geltend zu machen. 

(2) Die sich für die einzelne Gemeinde nach den 
,·orstehenden Vorschriften ergebenden Zahlungsyer
pflichtungen oder Ansprüche werden mit den nach § 41 
des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2003 zu zahlenden 
Zmveisungen in zwei Teilbeträgen am 26. Juni und 
22. Dezember verrechnet. Eine die Zuweisungen nach 
dem Gemeindefinanzierungsgese·:z 2003 übersteigende 
Zahlungsverpflichtung ist zu den in Satz 1 genannten 
Terminen anteilig an die Landeskasse zu entrichten. 
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(:,)Die§§ -tZ und -±7 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 
2003 gelten entsprechend. Die Gemeinde ist nicht berech
tigt. Zahlungs\·erpflichtungen nach diesem Gesetz zu 
kürzen. 

Artikel III 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tntt am 1 Januar 200:'l in Krnft. 

Düsseldorf. den 18. Dezember 2002 

(L.S.) 

Die I .a11desregienmg 
'\ orclrhein-Westfale11 

Dez· :\Iinistel'präsid,mt 

Peer Stein b rück 

Dei· Finanzminister 

Jochen Dil·ckmann 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behl'ens 

Der :\I i nister 
für \\'irtschaft und ,\rbeit 

Harald Sehartau 

Die ::\Iinistl·rin 
für Gesundheit. Soziales. 

Frauen und Familie 

Birgit Fischer 

Die l\linisterin 
für Schule . .Jugend und Kinde!' 

ute Schäfer 

DPr 711 i nister 
für Städtebau und Wohnen. 

Kultur und Sport 

Dr. ::\Iichad V es p 1• r 

Die :\Iinisterin 
für umwelt und Xaturschutz. 

Land,,·irtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

- G\'. XRW. 2002 S. ö71. 
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